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Vorbemerkung zur 77. Auftage

Der Leitfaden zur lntrahandelsstatistik enthätt grundsätzlich alle lnformationen und Schlüsselnummern
(außer den Warennummern für Fetd 13), die zur Erstellung der lntrastat-Meldungen notwendig sind. Dies
wird innerhalb dieses Leitfadens am BeispieI der Online-Formularanmeldung dargesteltt.

Die Warennummern sind dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik zu entnehmen, welches über
das Statistische Bundesamt enruorben werden kann. Der Bezugspreis für die derzeit güttige Buchausgabe
2015 (mit Stichwortverzeichnis) beträgt bei Drucktegung 35,00 Euro und für die CD-ROM-Ausgabe (mit kom-
fortablem Suchprogramm und Erläuterungen) 42,00 Euro jeweits zuzüglich Versandkosten.

Über die Homepage des Statistischen Bundesamtes (http://www.destatis.de) kann unter ,,Ktassifika-
tionen / Außenhandel" sowohI das Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (kapitetweise) ats auch
d ie Kom binierte Nomen klatur kosten [os heruntergeladen werden.

Die Ausführungen des vorliegenden Leitfadens zur lntrahandelsstatistik berücksichtigen den Stand der ein-
schtägigen Rechtsvorschriften im November 2014.

Eine aktuette elektronische Fassung dieses Leitfadens kann über folgende lnternet-Adresse abgerufen wer-
den: https:i/www-idev.destatis.de/idevldoclintraldoc/lntrahandel_Leitfaden.pdf.

Hinweis gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz

Die gesetzlich vorgeschriebene Unterrichtung der zur lntrahandelsstatistik befragten Auskunftspftichtigen
über

. Zweck, Art und Umfang der Erhebung,

r die statistische Geheimhattung,

o die Auskunftspflicht usw.

kann dem Anhang 6 entnommen werden.
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1. Allgemeine Hinweise

7.7 Zweck
Zweck der lntrahandetsstatistik ist die Erhebung
des gegenseitigen tatsächlichen Warenverkehrs
zwischen Deutschland und den anderen EU-

Mitgliedstaaten (Versendungen und Eingänge).
D. h., lntrastat-Meldungen sind nur in dem EU-

Mitgliedstaat abzugeben, von dem aus die Waren
körpertich versandt werden (Absende-Mitgtied-
staat) bzw. in den sie körperlich eingehen (Ein-
ga ngs-Mitgtiedstaat).

Ausnahmen hiervon bilden Geschäfte mit Schif-
fen, Luftfahrzeugen oder Raumftugkörpern: Für
die Anmetdung von Versendungen oder Eingän-
gen dieser Waren ist der wirtschaftliche Eigen-
tumswechsel zwischen einem deutschen und ei-
nem EU-Partner entscheidend. Der physische
Grenzübertritt spiett keine Rotte. lntrastat-
Meldungen sind grundsätztich in den Mitgtied-
staaten abzugeben, in denen der atte und der
neue wirtschaftliche Eigentümer dieser Güter an-
sässig sind.

Die lntrastat-Metdungen dienen zur Übermittlung
der statistischen Angaben des Auskunftspflichti-
gen über seine innergemeinschafttichen Waren-
verkehre, für die keine Zollbehandlung (i.d.R.

über das lT-Zotlverfahren ATLAS) für Zoll- oder
Steuerzwecke erforderlich ist, an das Statisti-
sche Bundesamt.

Darunter fatlen zum einen Warenverkehre mit
Gemeinschaftswaren. (Dies sind in der EU ge-

wonnene oder hergesteItte Waren bzw. Waren,
die sich im zollrechtlich freien Verkehr der EU be-
finden. - Atte anderen Waren gelten ats Nichtge-
meinschaftswaren). Zum anderen müssen auch
Warenverkehre mit Nichtgemeinschaftswaren er-
fasst werden, die im Rahmen einer zollamtlich
bewittigten Lohnveredetung oder einem Um-
wandlungsverfahren innerhatb der EU grenzüber-
schreitend bewegt werden.

Werden für in nergemei n schaft [iche Warenverkeh-
re mit Nichtgemeinschaftswaren allerdings
ATLAS-Anmeldungen im Rahmen einer Zollbe-
handtung ersteItt, darf eine gesonderte lntrastat-
Metdung nicht erfotgen, da aus den Zollanmel-
dungen die statistischen lnformationen zur ln-
trahandelsstatistik an das Statistische Bundes-
amt weitergeleitet werden.

Auch der innergemeinschafttiche Warenverkehr
mit EU-Gebieten, in denen die Europäische
Mehrwertsteuerrichtlinie (2006l112lEG) nicht
gilt (2.B. auf den Kanarischen lnseln), wird im
Rahmen der vorgeschriebenen Zott- bzw. Um-

satzsteuerverfahren erfasst, eine lntrastat-
Metdung darf hier nicht abgegeben werden (sie-
he auch Nr. 1.4 und Anhang 5).

7.2 Auskunftspfticht
Auskunftspftichtig im Rahmen der lntrahandels-
statistik ist grundsätztich jeder Steuerpflichtige,
der nach dem Umsatzsteuergesetz in Deutsch-
land als Unternehmer registriert ist, d.h. eine
deutsche (Umsatz) Steuernummer zugeteilt be-
kommen hat, und einen Vertrag mit einem aus-
[ändischen Geschäftspartner abschtießt, der das
Verbringen einer Ware, für die keine Zottbehand-
lung für Zol[- oder Steuerzwecke erforderlich ist,
zwischen Deutschland und einem anderen EU-

Mitgliedstaat zum lnhalt hat. Die Auskunfts-
pflicht besteht unabhängig davon, ob der inlän-
dische oder auständische Vertragspartner die Be-
förderung der Waren durchführt oder veranlasst.

lst der Steuerpflichtige ei ne u msatzsteuerrechtti-
che Organschaft, so ist diese als sotche im Rah-
men der lntrahandelsstatistik auskunftspflichtig;
die Meldungen können wahlweise vom Organträ-
ger oder von der ieweitigen Organgesettschaft er-
stellt werden.

Sollte der grenzüberschreitenden Warenbewe-
gung kein entsprechender Vertrag zwischen ei-
nem inländischen und ausländischen Geschäfts-
partner zugrunde Iiegen, so ist derjenige in
Deutschland umsatzsteuerpftichtige Unterneh-
mer auskunftspflichtig, der die Waren versendet
bzw. entgegennimmt.

Anders ousgedrückt:
lm Versendungsfoll ist in der Regel derjenige ge-
genüber der Statistik ouskunftspflichtig, der eine
(u m satzste u e rfrei e) i n n erg e m e i n s ch oftli ch e Li efe -

rung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes tdtigt.
Entsprechend ist im Eingongsfoll grundsöElich
derjenige ouskunftspflichtig, der einen inner-
gemeinschoftlichen Erwerb im Sinne des Umsatz-
ste u e rg e setze s ve rste u e rt.

Darüber hinaus erstreckt sich die Auskunfts-
pfticht auch auf unentgelttiche Versendungen
und Eingänge sowie innergemeinschaftliche
Loh nveredelungsverkeh re.

Die Auskunftspfticht verlagert sich nicht, wenn
Dritte, z. B. Spediteure, mit der Ersteltung der sta-
tistischen Metdung beauftragt werden (Drittan-
metder). Der Auskunftspftichtige bleibt auch in
diesem Fatt für die Richtigkeit und Vottständig-
keit der getieferten Angaben verantwortlich.

Lässt sich ein ausländischer Unternehmer im Zu-
sammenhang mit einer innergemeinschaftlichen
Warenbewegung in Deutschland durch einen
Steuer-/Fiskatveftreter vertreten, so ist der Steu-

7Statistisches Bundesamt, Leitfaden zur lntrahandelsstatistik
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7.3 Befreiungen

1.3.1 Privatpersonen
Privatpersonen sind grundsätzlich von der Aus-
kunftspfticht befreit.

Aber:
Woren, die von inltindischen Unternehmen on
Privotpersonen in onderen EU-Mitgliedstooten
gesandt werden, bzw. Eingtinge von Waren, die
von Privatpersonen in anderen EU-Mitgliedstoa-
ten on deutsche Unternehmen gesandt werden,
sind grundsöZlich durch dos inlöndische Unter-
nehmen anzumelden. Umsiixe mit privoten
Selbstabholern sind nicht zu melden (siehe auch
Nr.9.1a)).

Erwirbt eine Privatperson ein neues Fahrzeug
(2.8. eine Yacht) mit einem Wert, der oberhalb
der Anmeldeschwelle liegt, ist sie nach dem Um-
sotzsteuerrecht ols Steuerpflichtiger zu betrach-
ten und wird damit zum Auskunftspflichtigen in
d e r I n tra h o n d e ls stoti sti k.

1.3.2 Anmeldeschwelle
Von der Metdepfticht für die jeweitige Verkehrs-
richtung (Versendung bzw. Eingang) sind in
Deutschland umsatzsteuerpftichtige Unterneh-
men befreit, deren Versendungen in andere
EU-Mitgtiedstaaten bzw. Eingänge aus anderen
EU-Mitgtiedstaaten den Wert von jeweits

500 000 Euro im Voriahr nicht überschritten ha-
ben. Wird die vorgenannte Wertgrenze erst im
[aufenden Kalenderiah r übersch ritten, so begi n nt
die Metdepflicht mit dem Monat, in dem die
Schwelle überschritten wurde, d.h. für diesen
Monat ist die erste statistische Meldung für die
jeweilige Verkehrsrichtung abzugeben.

Hierbei sind die (Waren) Werte aller metdepflich-
tigen grenzüberschreitenden innergemeinschaft-
lichen Warenbewegungen (in der ieweiligen Ver-
kehrsrichtung) zu berücksichtigen; unabhängig
davon, ob es sich um Kauf-, Kommissions- oder
Konsignationsgeschäfte, Lohnveredelungen oder
sonstige meldepftichtige Transaktionen handelt.

Zu beachten ist in dem Zusammenhang, dass
das Statistische Bundesamt keine automatische
Benachrichtigung an auskunftspflichtige Unter-
nehmen über ihre Metdepfticht verschickt. Die
Verpflichtung entsteht mit dem Überschreiten der
Schwette automatisch. Entsprechendes gilt für
den Wegfall der Meldepflicht. - Demzufolge ist
das Stellen eines Antrags auf Befreiung von der
Auskunftspfticht seitens nicht mehr meldepftich-
tiger Unternehmen nicht notwendig.

7.3.3 Befreiungstiste
Nicht anzumelden sind alle Warenbewegungen,
die in der Befreiungsliste (Anhang 4) aufgeführt
sind.

7.3.4 Durchfuhr
Die Durchfuhr (Transit) von Waren durch das
deutsche Erhebungsgebiet ist ebenfalls von der
Anmeldung befreit, wenn keine oder tedigtich mit
der Beförderung zusammenhängende Aufenthal-
te stattfinden (siehe auch Nr. 9.1 e)). - Bei nicht
transportbedingten Aufenthalten (2.8. bei Zwi-
schentagerungen im Zusammenhang mit Kaufge-
schäften oder Bearbeitungen) besteht iedoch ei-
ne Meldepfticht.

7.4 Anwendungsbereich
Die I ntrastat-An metd ungen kön nen grundsätzlich
in allen Fäilen des innergemeinschaftlichen Wa-
renverkehrs mit Waren, für die keine Zollbehand-
lung (i.d.R. über das lT-Zollverfahren ATLAS) für
Zotl- oder Steuerzwecke erforderlich ist, verwen-
det werden.

Bei innergemeinschaftlichen Warenverkehren mit
Nichtgemeinschaftswaren, die im Rahmen einer
zollamttich bewilligten Lohnveredelung oder ei-
nem Umwandtungsverfahren innerhalb der EU

grenzüberschreitend bewegt werden, ist ebenso
zu verfahren, soweit nicht die Venarendung ande-
rer Formulare ausdrücklich vorgesehen ist.

lm Warenverkehr mit den Kanarischen lnseln,
den französischen überseeischen D6partements,
dem Berg Athos, den britischen Kanalinseln und
den .{[and-lnseln muss ebenfalls das lT-

Zottverfahren ATLAS verwendet werden; eine ln-
trastat-Meldung darf nicht abgegeben werden.

Werden Gemeinschaftswaren über einen anderen
EU-Mitgtiedstaat in ein Drittland ausgeführt und
wird das zoItrechttiche Ausfuhrverfahren aus-
nahmsweise erst in dem anderen EU-

Mitgtiedstaat eröffnet (indirekte Ausfuhr), so ist
für die innergemeinschaftliche Warenbewegung
grundsätztich eine lntrastat-Meldung Versendung
abzugeben (siehe auch Nr. 9.1 i)).

Sinngemäß ist eingangsseitig zu verfahren, wenn
Gemeinschaftswaren aus anderen EU-Mitgtied-
staaten erst in Deutschland in das zo[[rechtliche
Ausfuh rverfah ren überfüh rt werd en.

Werden Waren aus Dritttändern in die EU einge-
führt und erfolgt die Überführung in den zo[[-
rechttich freien Verkehr in einem EU-Mitgtied-
staat, der nicht auch Bestimmungsmitgliedstaat
ist (,,Untenryegsverzollung" - z.B. Zotlverfahren
,,4200"), so sind für die anschtießende innerge-

8 Statistisches Bundesamt, Leitfaden zur lntrahandelsstatistik
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meinschaftliche Warenbewegung (vom Einfuhr-
Mitgtiedstaat in den Bestim m ungs-Mitgtiedstaat)
jeweils lntrastat-Metdungen Versendung bzw.
Eingang abzugeben (siehe auch Nr. 9.1 h)).

lm Übrigen wird auf Anhang 5 (Anwendung des
I ntrastat-Erhebu n gssystems) venruiesen.

1.5 Bezugszeitraum
Bezugszeitraum ist grundsätzlich der Kalender-
monat, in dem der innergemeinschaft[iche Wa-
renverkehr stattgefunden hat. Der inner-
gemeinschaft[iche Warenverkehr kann aus-
nahmsweise auch im darauffolgenden Monat
gemetdet werden, wenn die dem Warenverkehr
und seiner statistischen Metdung zugrunde-
liegende Rechnung (auch Proformarechnungen
oder Teilrechnungen) erst im darauffolgenden
Monat ausgeste[[t bzw. vorgelegt wird.

Auf jeden Fal[ muss ein innergemeinschaftticher
Warenverkehr spätestens im darauffolgenden
Monat statistisch angemeldet werden, auch
wenn sich die Rechnungsstettung bzw. der Rech-

n ungsei n gan g weiter verzögert.

Beispiele:
Eine Ware wird im August aus ltalien bezogen,
die Rechnung hierüber trifft beim deutschen
Empftinger aber erst im September ein; hier ist
der Bezugsmonot der September.

Eine Wore wird im September noch Dänemark
ousgeliefert, die Rechnung aber erst im Dezem-
ber erstellt; hier ist der (spdteste) Bezugsmonat
der Oktober.
Aber:
Für eine Worenlieferung noch Polen wird Vorkos-
se vereinbort, d.h. die Rechnung wird im Mai
ausgestellt, die Warenlieferung erfolgt im Juli;
hier ist der Bezugsmonat der luli.

7.6 Übermitttung der Meldungen
Bei den Meldungen zur lntrahandelsstatistik
handett es sich grundsätztich um eine monat-
liche Anmeldung, die auch in Teilmetdungen
übermittett werden kann Die Metdungen sind
spätestens am 10. Arbeitstag nach Abtauf des
Bezugsmonats unmittelbar an das Statistische
Bundesamt abzugeben. Eine Fristver[ängerung
über den 10. Arbeitstag hinaus ist nicht mögtich,
auch dann nicht, wenn beispielsweise für die Ab-
gabe der Umsatzsteuer-Voranmetdung eine Dau-
erfristverlängerung vom Finanzamt gewährt wur-
de.

Zur Übersendung der Daten müssen die vom Sta-
tistischen Bundesamt kostenlos zur Verfügung
gestellten Online-Verfahren genutzt werden. Die

Übermitttung von Anmetdungen ats E-Mait-

Anhang ist aus Datenschutzgründen nicht gestat-
tet. Entsprechende Anhänge können nicht verar-
beitet werden.

Neben den Meldungen sind keine anderen Unter-
lagen, wie z. B. Rechnungskopien oder Versand-
dokumente, einzureichen. Entsprechende Unter-
lagen müssen allerdings auf separate Anforde-
rung des Statistischen Bundesamtes übermittelt
werden.

Wegen ggf. notwendiger Rückfragen durch das
Statistische Bundesamt sottten kaufmännische
Untertagen, die zur Erstellung der lntrastat-Met-
dungen erforderlich waren, und eventuette Ko-
pien der lntrastat-Meldungen 2 )ahre aufbewahrt
werden.

7.7 Anmetdeste[[e
Die lntrastat-Meldungen sind direkt dem Statisti-
schen Bundesamt zu übermitteln.

Adresse: https://www-idev.destatis.de

bzw.

www.destatis.de

2. Metdeverfahren

2.7 Elektronische Meldeverfahren

Atte Auskunftspflichtigen müssen ihre Angaben
auf elektronischem Wege übermittetn. Als Mittet
stehen dabei das IDEV-Metdesystem (lnternet
Datenerhebung im Verbund der statistischen Am-
ter des Bundes und der Länder), in dem zwischen
zwei verschiedenen Meldeformen gewählt wer-
den kann, und das Meldeverfahren
eSTATISTI K.core zur Verfügung:

Online-Metdung via IDEV

- Online-Formularmeldung
Hier steht ein Anmeldeformular zur Verfü-
gung, dessen Bearbeitung ontine direkt
am Browser erfolgt.

- Datei-Uptoad
Diese Meldeform ermöglicht es, eine off-
line erstettte Meldedatei direkt an das Sta-
tistische Bundesamt zu senden. Dabei
kann es sich um
. Dateien handeln, die mit der lntra-

h a n d e Is-Daten- Erfassu n gs-Softwa re
(IDES) erstettt wurden, oder um

. ASCII- bzw. INSTAT/XML-Dateien mit
verein bartem Satzaufbau.

I

IDES ermöglicht eine durch Hitfsfunktionen
unterstützte Eingabe und Erfassung von Met-

9Statistisches Bundesamt, Leitfaden zur lntrahandelsstatistik
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dedaten. Darüber hinaus ist das Programm in
der Lage, Daten aus anderen Dateien, z. B.

aus der Buchhattung, über eine Schnittstette
zu übernehmen und als Eingabesätze abzu-
speichern.

Die IDES-Software kann auf der IDEV-
Hilfeseite unter https://www-
idev.destatis.de/idev/doc/intra/hitfe.html im
Menüpunkt 7.2 als ZIP-Datei heruntergeladen
od er per Ma i t (idev-intraha ndet6»destatis.de)
auf CD-ROM angefordert werden.

Die Datensatzbeschreibung und Erläute-
rungen zu ASCII- und INSTAT/XML-Dateien
können auf der IDEV-Hitfeseite unter dem Me-
nüpunkt 6 ,,lntrahandel Dateimeldung" ats
PDF-Datei heruntergeladen oder per E-Mail
(idev-intrahandel6»destatis.de) bzw. telefo-
nisch angefordert werden.
Der Zugriff auf das IDEV-Metdesystem erfolgt
unter der Web-Adresse https://www-
idev.destatis.de. Allgemeine lnformationen zu
IDEV können direkt unter https://www-
idev.destatis.de/idev/doc/ i ntra/h i tfe. htm t

abgerufen werden.

eSTAT|STlK.core

,,.CORE' steht für "Common Online Rawdata
Entry" und unterstützt die automatisierte Ge-

winnung der statistischen Rohdaten aus den
betriebtichen Daten von Unternehmen sowie
die automatisierte Übermitttung an die zent-
raten Online-Dateneingangsstetle. Atte lnfor-
mationen zu eSTAT|STlK.core und die Lie-
feruereinbarungen finden Sie im lnternet unter
http://www.statspez.de/core/ .

Das ErhebungsportaI der deutschen Statistischen
Amter (https://erhebungsporta[.estatistik.de)
bietet Auskunftspftichtigen einen zentralen Zu-
gang zu atten bestehenden Online-Erhebungen
der amtlichen Statistik in Verbindung mit ent-
sprechenden lnformationen und Hilfen. Um über
das Erhebungsportal Daten zur lntrahandetssta-
tistik zu übermittetn, ist vorab eine Registrierung
im IDEV-System oder bei eSTATlSTlK.core erfor-
dertic h.

Weitere lnformationen werden tetefonisch

zum IDEV-Meldesystem unter
+49 (0)6U. I 75 -2349, -4477, -3238

zu ASCII- Dateien unter
+a9 (0)677 I 75 -2705, -3609, -2957

zu IDES unter
+49 (0)677 I 75 -2349, -3238, -3460

oder per Fax +49 (0)61.1.175-3922 bzw. unter der
Adresse idev-i ntrahande[@destatis.de ertei [t.

2.2 Ausnahmen vom elektronischen
Meldeverfahren

Ausnahmen von der Verpftichtung, die Daten auf
elektronischem Wege zu übermitteln, können zur
Vermeidung unbilliger Härten auf schriftlichen
Antrag hin zeittich befristet genehmigt werden,
wenn ei ne elektron ische Daten übermitttun g wi rt-

schafttich oder persönlich unzumutbar ist. Dies
ist insbesondere der Fat[, wenn die Schaffung der
technischen Mögtichkeiten für eine Datenfern-
übertragung des amtlich vorgeschriebenen Da-

tensatzes nur mit einem nicht unerheblichen fi-
nanziellen Aufiryand möglich wäre oder wenn der
Auskunftspflichtige nach seinen individue[[en
Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur ein-
geschränkt in der Lage ist, die Möglichkeiten der
Datenfernübertragung zu nutzen.

Ein Antrag ist schriftlich an das Statistische Bun-
desamt, Außenhande[, 65180 Wiesbaden, zu
übersenden und zu begründen.

3. Erstellen der Anmeldungen

3.7 Allgemeines

Jede Anmeldeposition ist vo[lständig auszufüt-
Ien.

Sind Wert-oder Mengenangaben nicht bekannt,
so sind sie sorgfältig zu schätzen. SoItten später
die endgültigen Angaben von der Schätzung ab-
weichen, ist unter Beachtung von Nr. 3.3 unter
Umständen eine Berichtigung vorzuneh men.

3.2 Zusammenfassung mehrerer Wa-
renverkehre

Die Angaben zu mehreren innergemeinschaft-
lichen Warenverkehren in einem Bezugsmonat
können in einer Position zusammengefasst wer-
den, wenn bei den einzelnen Warenverkehren die
Angaben für die Fetder 8, 10, 11, 13 und ggf.74
(nur Eingang) identisch sind, d. h. wenn iedes
einzelne dieser Felder dieselbe Schtüssetzahl
enthätt.

3.3 Berichtigungen
lntrastat-Meldungen, die sich nach Übermitttung
an das Statistische Bundesamt als fehlerhaft
herausstellen, sind grundsätztich zu berichtigen,
wenn sie das aktuelte oder das vorangegangene
Kalenderjahr betreffen. Es sind nur die Anmetde-
positionen zu korrigieren, die im Zeitpunkt der
Anmeldung objektiv unzutreffend waren (2. B.

Anmeldung einer anderen ats der getieferten Wa-

10 Statistisches Bundesamt, Leitfaden zur lntrahandelsstatistik
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re). Nachträglich eingetretene Anderungen (2. B.

spätere Vertragsä nderungen od er n icht abseh ba-
re Mengenrabatte am Jahresende) sind nicht zu
korrigieren.

Aus Vereinfachungsgründen so[[ sich eine Berich-
tigung nur auf bedeutende Fä[[e beschränken:

- Angaben in den Fetdern 18 (Rechnungs-
betrag) bzw. 79 (Statistischer Wert) müssen
nur korrigiert werden, wenn sich der ur-
sprüngtiche Wert durch die Berichtigung um
mehr als 5.000 Euro verändern würde;

- Angaben in den Feldern 16 (Eigenmasse) und
17 (Besondere Maßeinheit) müssen nur korri-
gieft werden, wenn sich die ursprüngtiche
Menge durch die Korrektur um mehr als 10 %
verändern würde;

- Angaben in den übrigen Fetdern müssen nur
korrigiert werden, wenn der Rechnungsbetrag
(Feld 18) bzw. der Statistische Wert (Fetd 19)
der betreffenden Warenposition höher ist als
5.000 Euro.

Zu den metdepftichtigen Tatbeständen in diesem
Zusammenhang zähten auch die Stornierungen
von fälschlichenryeise erfassten aber nicht durch-
gefü h rten Waren bewegun gen.

Berichtigungen müssen über das etektronische
Meldeverfahren IDEV unter dem Formular ,,ln-
trahandel Berichtigung" erfotgen. Daneben kön-
nen Berichtigungen über das Metderkonto oder
mittels der Zusendung von Ersatzdateien vorge-
nommen werden. Weitere Auskünfte hierzu wer-
den unter den Rufnummern +49 (0)611, I 75 -

2349 bzw. - 3390 oder auf Anfrage zum Thema
Berichtungen unter der Adresse idev-
intrahandel@destatis.de erteilt.

Die Behandlung von Retouren und Gutschriften
ist der Sammtung von Beispielen und Sonder-
fätten (Nr. 9.2) zu entnehmen.

Bezügtich Besonderheiten bei nachträglichen
Veftragsänderungen im Zusammenhang mit vo-
rübergehenden Warenverkehren siehe Nr. 9.3 der
Beispiele und Sonderfä[te.

3.4 Fragen zum Erstetlen der Anmet-
dungen

Fragen zum Erste[[en der Anmetdungen können
gerichtet werden an:

Postanschrift: Statistisches Bundesamt

Außen ha nd el

65180 Wiesbaden

Deutsch [and

Tetefax-Anschluss:+49 (0) 611 I 75 -39 65

Telefonnummer: +a9 (0) 677 I 75 - 45 25

E-Mail: aussen handet@destatis.de

Kontrottverfahren in der !n-
trahandelsstatistik

4.7 Eingangskontrolle
Das Statistische Bundesamt übenruacht die Aus-
kunftspftichtigen im Hinbtick auf die zeitgerechte
Übermitttung der Daten zum 10. Werktag im Fot-
gemonat (i.d.R. der 15. Katendertag). Sollte dabei
festgestellt werd en, dass ei ne Daten überm ittlun g
unterblieben ist, werden die fehlenden Lieferun-
gen per Telefax angemahnt.

4.2 Kontrotle der Einzeldaten
Die eingereichten Daten werden u.a. anhand der
Angaben zu den Warennummern, den Werten
und Gewichten auf Plausibitität geprüft.

Sotlten bedeutsame Auffättigkeiten vortiegen,
kön nen telefon ische od er sch rift liche Rückfragen
seitens des Statistischen Bundesamtes erfotgen.

4.3 Kontrotlen über Daten der Finanz-
behörden

Zur Kontrotte der Auskunftspfticht erhätt das Sta-
tistische Bundesamt von den Finanzbehörden
Daten aus den Umsatzsteuer-Voranmeldungen.
Damit können Verstöße gegen die Auskunfts-
pfticht erkannt und angemahnt werden.

4.4 Folgen von Verstößen gegen die
Auskunftspfticht

Falls Verstöße im Rahmen der verschiedenen
Kontrollen festgestellt und nicht nach Rückfragen
oder Mahnverfahren ertedigt werden, hat das
Statistische Bundesamt die Mögtichkeit, Ord-
nungswidrigkeitenverfahren gegen verantwortli-
che Personen auf Seiten der Auskunftspflichtigen
zu eröffnen. Eine Ordnungswidrigkeit kann dabei
mit einem Bußgetd geahndet werden.

Trotzdem müssen im Anschtuss fehtende bzw.
ergänzende Angaben eingereicht werden.

4
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5. Bemerkungen zu den einzelnen Feldern der Anmetdung zur lntra-
handelsstatistik am Beispiel der On line-Form ularanmeld un g

Die Auswahl der Verkehrsrichtung §ersendung oder Eingang) erfolgt bei der Online-Formularan-
meldung über das Feld ,,Richtung" im Anschluss an die Eingabe des Berichtsmonats (Feld 2). -
Es können beispielsweise nach der Eingabe mehrererWarenversendungen unmittelbarweitere
Wareneingänge angemeldet werden, sofern im Feld ,,Richtung" eine entsprechende Auswahl ge-
troffen wird.

5.7 Angaben bei der Versendung von Waren in andere EU-Mitgliedstaaten

Hinweis: Sofern Anmeldungen für das eigene Unternehmen abgegeben werden sollen, werden die Angaben
zum Auskunftspflichtigen bereits über die Eingabe von Kennung und Passwort ermittelt und in
das Online-Formular übernommen. - Die nachfolgenden Angaben zu Feld 1 sind demnach nur für
das Online-Formular für Drittanmelder von Bedeutung.

Feld 1 - Auskunftspflichtiger

Erstes Unterfeld - Steuernummer aus der USt-Voranmeldung/Zusatz/Bundesl.FA

Erstes Teilfeld - Steuernummer aus der USt-Voranmeldung

Anzugeben ist die Steuernummer des Auskunftspflichtigen, die dieser im Rahmen seiner Umsatzsteuer-
Voranmeldung anzugeben hat. Sie ist tinksbündig einzutragen.

Die Anzahl der Ziffern einer Steuernummer ist in den einzelnen Bundesländern unterschied]ich:

l0stellig in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz, Sch leswig-Holstein
ln Berlin ist oft nur eine 8stellige Steuernummer bekannt. ln solchen Fällen muss im Statis-
tischen Bundesamt die komplette Steuernummer erfragt werden.
ln Hessen ist die Steuernummer oft llstellig. ln solchen Fätlen muss die "0" in der ersten
Stelle gestrichen werden.

llstellig in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

ln Bayern ist oft nur eine 8stellige Steuernummer bekannt. ln solchen Fä[[en muss im Sta-
tistischen Bundesamt die komplette Steuernummer erfragt werden.

ln Zweifelsfä[len sollte das Statistische Bundesamt, Telefon +a9 (0) 6tt I 75 - 27 29 oder -28 65 kon-
sultiert werden.

Hinweis: Bei der hier geforderten Steuernummer hondelt es sich nicht um die llmsatrsteuer-ldentifika-
tionsnummer (lD-Nummer), die vom Bundeszentrolomt für Steuern - Dienststelle Soorlouis -
zugeteilt wird und bei innergemeinschoftlichen Lieferungen ouf den Rechnungen onzugeben
isf.

Zweites Teitfeld - Zusatz
Anzugeben ist die vom Statistischen Bundesamt zugeteilte dreistellige Nummer zur Unterscheidung von
getrennt zur Statistik meldenden Unternehmen innerhalb einer umsatzsteuerrechtlichen Organschaft
bzw. von getrennt zur Statistik meldenden Bereichen innerhalb eines Unternehmens. lst keine Nummer
zugeteilt worden, bleibt dieses Feld leer. Die Zusatznummer kann bei Bedarf unter der Telefonnummer
+a9 (0) 677 I 75 - 2747oder-28 46 beantragtwerden.
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Drittes Teilfeld - Bundes[.FA

Anzugeben ist unter Benutzung der im Anhang 1 angegebenen Schlüsselnummern das Bundesland, in
dem das für die Veranlagung zur Umsatzsteuer zuständige Finanzamt seinen Sitz hat.

Weitere Teilfelder - Adresse des Auskunftspflichtigen

ln dem jeweiligen Teitfeld ist der Name des Unternehmens, Straße/Postfach, die Stadt/der Ort und die
entsprechend e Postleitza h I zu r Straße/dem Postfach anzugeben.

Beispiele:

a) Ein in Hessen (Schlüssel-Nr. 06) ansässiges Unternehmen mit der Steuernummer 1234567890 meldet
zentral von einer Stelle zur lntrahondelsstatistik.

lm Teilfeld Steuernummer ist,,1234567890" und im Teilfeld Bundesl. FA ist.06" einzutrogen, das Feld
ZusaZ bleibt frei.

b) Ein in Niedersachsen (Schlüssel-Nr. 03) ansiissiger Konzern A mit der Steuernummer 4567890123 be-
steht ous den Unternehmen X, Y und Z, die eine umsozsteuerrechtliche Organschaft bilden. Jedes Un-
ternehmen meldet für sich getrennt zur lntrahandelsstotistik. Dem Unternehmen Z mit Sitz in Thüringen
wurde in diesem Foll vom Statistischen Bundesamt die Unterscheidungsnummer 003 zugeteilt.

lm Teilfeld Steuernummer ist 
"4567890123", 

im Feld 2usa2,,003" und im Feld Bundesl. FA.03" einzu-
tragen.

Feld 2 - Monat/Jahr
Anzugeben ist der Bezugszeitraum (siehe auch Nr. 1.5).

Erstes Unterfeld
Anzugeben ist der Monat, in dem der Warenverkehr stattgefunden hat

Beispiel:
Die Meldung zur lntrohandelsstatistik betriffi den Bezugszeitroum 1. bis 31. lanuor 2014.

Für die Anmeldung des Monats ist ,,07' einzutragen. - Das Jahr 2014 ist noch der entsprechenden Anwohl
voreingestellt.

Feld 6 - Warenbezeichnung

Anzugeben ist die übtiche Handelsbezeichnung der Ware, die so genau sein muss, dass die eindeutige
ldentifizierung der Ware nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik möglich ist. Lässt die
übliche Handelsbezeichnung nicht eindeutig erkennen, von welcher Art die Ware ist und zu welcher Waren-
nummer des Warenverzeichnisses sie gehört, so ist sie durch Angaben über die Art des Materials, die Art
der Bearbeitung, den Verwendungszweck oder andere die Warenart kennzeichnende Merkmale zu ergän-
zen.
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Beispiel;

)uil | 87.02

Warenbezeichnung Warennummer
Besondere
Maßeinheit

Kraftfahrzeuge zum Befördern von zehn oder mehr Personen, ein-
schließlich Fahrer:

- mlt Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder
Halbdieselmotor):

- - mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm3:

--- neu
gebraucht

mit einem Hubraum von 2 500 cmr oder weniger:

- - - gebraucht

- andere:
mit Kolbenverbrenn ungsmotor mit Fremdzündung:

- - - mit einem Hubraum von mehr als 2 800 cm3:

8702 10 11

8702 70 79

8702 70 97
8702 70 99

8702 90 77

8702 90 79

8702 90 37
8702 90 39
8702 90 90

St
St

St

St

St
st

St
St
St

- - _ _neu

- - - -gebraucht
- - - mit einem Hubraum von 2 800 cm: oder weniger:

gebraucht
andere

Es wird ein neuer Kleinbus mit Dieselmotor (Hubraum von 3000 cml) und 12 Si2pläZen in einen onderen
EU-Mitgliedstaat versandt. Die zutreffende Worennummer lautet 8702 10 11.

Folgende Warenbezeichnung reicht für eine eindeutige ldentifizierung nicht aus: ,,KleinbLts'

Eine zutreffende Warenbezeichnung wöre z. B.: ,,neuer Kleinbus mit 12 SiZplti2en und Dieselmotor mit
i 000 cm3 Hubroum"

Fetd 8 a - Bestimmungsmitgliedstaat
Anzugeben ist der EU-Mitgliedstaat, in den die Waren verbracht werden, um dort ge- oderverbraucht, bzw.
be- oder verarbeitet zu werden; ist der Bestimmungsmitgtiedstaat nicht bekannt, so gilt als Bestimmungs-
mitgliedstaat der letzte bekannte EU-Mitgtiedstaat, in den die Waren verbracht werden sollen. Anzugeben
ist der zweistellige Buchstabencode des Länderveaeichnisses für die Außenhandelsstatistik gemäß An-
hang 1.

Beispiel:
Es werden Woren ous Deutschland versondt, die für Grol3britonnien bestimmt sind; in dem Fall muss die
Angabe ,,G8" verwendet werden.

Fetd 8 b - Ursprungsregion (Bundesland)

Die Ursprungsregion ist das Bundesland, in dem die Waren hergestellt, montiert, zusammengesetzt oder
bearbeitet wurden. Anzugeben ist für Waren mit Ursprung in Deutschland die Ländernummer des Bundes-
landes gemäß Anhang 1. Kann der Ursprung nicht ermittelt werden, ist die Ländernummer des Bundes-
landes anzugeben, aus dem die Ware versandt oder andernfalls in den Handel gebracht wurde.

Für Waren mit ausländischem Ursprung ist die Schtüsselnummer 99 einzutragen.

Beispiel:
Es wird eine Wore mit Ursprung in Nordrhein-Westfolen versandt. - Damit muss in diesem Feld die Schlüs-
seln um mer,,0 5" ei ngetragen werden.
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Feld 10 - Art des Geschäfts
Anzugeben ist die Art des Geschäfts mit der Schlüsselnummer gemäß Anhang 2. Es handelt sich hierbei um
eine Angabe über bestimmte Klauseln des Geschäftsvertrages.

Beispiel:
Eine Wore wird verkauft. Als korrekte Angabe ist die Schlüsselnummer ,,77" anzugeben.

Feld 11 - Verkehrszweig
Anzugeben ist das Beförderungsmittel an der deutschen Grenze nach folgendem Schlüssel:

Seeverkehr..
Eisenbahnverkehr .............
Straßenverkeh r ...............
Luftverkehr..
Postsend ungen') .............
Rohrleitungen ................
Bi n nensch ifffah ft ..............
Eigener Antrieb..................

')Anmerkung: So[]te bekannt sein, welches grenzüberschreitende Verkehrsmittel das Postunternehmen ge-
nutzt hat z.B. Luftverkehr (,,4"), ist dies bei der Anmeldung anzugeben. - Zu den Postunternehmen werden
auch private Paket- und Kurierdienste gezähtt.

Beispiel:
Eine Wore wird zur Versendung auf einen LKW verladen. Die grenzüberschreitende Beförderung findet mit
der Eisenbahn statt, auf die der LKW verloden wird (sog. Huckepacl«erkehr). ln diesem Foll muss eine ,,2"
a ls Ve rke h rszwei g an geg eb e n we rde n.

Feld 13 - Warennummer

Anzugeben ist die 8-stellige Warennummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik in der
jeweils gültigen Fassung.

Beispiel:

)wil | 87.02

7

2

3

4
5

7

8
9

Warenbezeichnuns Warennummer
Besondere
Maßeinheit

Kraftfahrzeuge zum Befördern von zehn oder mehr Personen, ein-
schließtich Fahrer:

- mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstz0ndung (Diesel- oder
Halbdieselmotor):

- - mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm3:

neu

- - - 9ebraucht.........,,..,......
mit einem Hubraum von 2 500 cmr oderweniger:

neu

- - - gebraucht....................

- andere:
mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdztindung:

- - - mit einem Hubraum von mehr als 2 800 cm3:

neu .................
gebraucht

8702 70 91
8702 10 99

8702 90 77

8702 90 79

St
st

St
St

st
St

Es wird ein neuer Kleinbus mit Dieselmotor mit 12 SiDplöZen und 3000 cmi Hubraum versandt. lm Feld Wa-
rennummer muss demzufolge die,,8702101 1' eingetragen werden.
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Anmerkung: Als zusätzlichen Service für lhre Kunden und zur Verbesserung der Datenqualität so[lten Sie

auf lhren Rechnungen bzw. Begleitpapieren für jede Position die von lhnen ermittelte
8-steltige Warennummer aufführen. Dadurch ersparen Sie lhrem Kunden eine u.U. zeitrauben-
de eigene Klassifikation der Waren.

Fetd 16 - Eigenmasse in vollen kg

Anzugeben ist die Eigenmasse der in Feld 5 der betreffenden Position beschriebenen Ware, ausgedrückt in
vollen Kilogramm (kg). Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen.

DieAngaben sind auf volle kgauf- oderabzurunden. Wird auf 0 kgabgerundet, ist in Feld 16 eine "0" ein-
zutragen.

Für Waren, die unter eine Warenummer fallen, für die das Warenvezeichnis für die Außenhandelsstatistik
die Angabe der Menge in einer Besonderen Maßeinheit vorsieht, kann auf die Angabe der Eigenmasse ver-
zichtetwerden. ln diesen Fäilen ist darauf zu achten, dass in Feld 17 die Besondere Maßeinheit entspre-
chend den Vorgaben des Warenvezeichnisses für die Außenhandelsstatistik anzugeben ist.

Beispiel:
Es werden 10 Stol3stongen für Pkw der Worennummer 8708 10 90 mit einem Gewicht von jeweils 18,7 kg
versandt. Als Angobe der gesamten Eigenmosse ist demnach ,,787' einzutrogen.

Fetd 17 - Menge in der Besonderen Maßeinheit
Anzugeben ist für jede Position der Zahlenwert, der im Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik vor-
gegebenen Besonderen Maßeinheit. lst keine Besondere Maßeinheit vorgeschrieben, bleibt das Feld frei. ln
diesen Fällen ist eine Angabe der Eigenmasse in Feld 16 erforderlich. Die Bezeichnung der Besonderen
Maßeinheit selbst ist nicht anzugeben (Beispie[: Bei ,50 Stück" ist der Zahlenwert ,50" anzugeben).

Beispiel:

)ulr | 87.02

Warenbezeichnung Warennummer
Besondere
Maßeinheit

Kraftfahzeuge zum Befördern von zehn oder mehr Personen, ein-
schließlich Fahrer:

- mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzllndung (Dieset- oder
Halbdieselmotor):

- - mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm3:

--- neu
gebraucht

mit einem Hubraum von 2 500 cmr oder weniger:
neu

- - - gebraucht

- andere:
mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdz[indung:

- - - mit einem Hubraum von mehr als 2 800 cmr:
neu ,,,...........,,.
gebraucht

8702 70 77

8702 70 79

8702 70 97
8702 t0 99

8702 90 11

870290 79

St
St

St
St

St
st

Ein neuer Kleinbus mit Dieselmotor und iO00 cm3 Hubroum der Warennummer 8702 10 11 wird versondt.
Als besondere Mal3einheit muss die Zahl,,7" eingetrogen werden.
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Feld 18 - Rechnungsbetrag in vollen Euro

Als Rechnungsbetrag ist für die angemeldete Ware das in Rechnung gestellte Entgelt, d.h. die umsatzsteu-
errechtliche Bemessungsgrundlage, anzugeben. Zu berücksichtigen sind hierbei auch eventuell berechnete
Beförderungs- und Versicherungskosten sowie Verbrauchsteuern (siehe auch Er[äuterungen zu Fe]d 19).
Dies gitt auch im Fall eines Kommissions-/Konsignationsgeschäfts oder einer Wiederversendung nach er-
folgter Lohnveredelung. lm Falle einer Lohnveredelung müssen neben den Kosten für die Be- oder Verarbei-
tungsleistung auch in Rechnung gestellte Materialkosten berücksichtigt werden. Der Rechnungsbetrag ist in
vollen Euro und ohne ggf. berechnete Umsatzsteuer einzutragen.

Lautet die Rechnung auf eine andere Währung, ist der Rechnungsbetrag in Euro umzurechnen. Zugrunde ge-
legt werden kann der im Zeitpunkt der Erstellung der Anmeldung bekannte amtliche Wechselkurs (2.8. der
Umrechungskurs für Umsatzsteuerzwecke, der Devisenkurs lt. Tagespresse) oder der für Zo[lzwecke festge-
legte Wechselkurs (2. B. Briefkurs).

Wird für eine innergemeinschaftliche Versendung die Rechnung später als im darauf folgenden Monat (sie-
he Ausführungen in Nr.1.5) ausgestellt, muss als Rechnungsbetrag das vereinbarte Entgett angegeben
werden. Gewährte Skontibeträge und Rabatte sind grundsätzlich zu berücksichtigen. Sollte im Zeitpunkt
der Anmeldung die eventuelle lnanspruchnahme des Skontoabzugs noch nicht feststehen, ist von der bei
lhnen übtichen Handhabung auszugehen.

Bei innergemeinschaftlichen Warenverkehren, die nicht berechnet werden (2. B. Versendung zur passiven
Lohnveredelung oder nicht berechnete Ersatzlieferung) bteibt das Fetd 18 leer. Dies gilt auch für den Fa[[
einer Rücklieferung mit Gutschrift in einen anderen EU-Mitgliedstaat (negative Wertangaben sind unzuläs-
sig [siehe Nr. 9.2]).

Beispiel:
Es wird ein Kleinbus zu einem Rechnungspreis von 25.300,20 Euro verkauft. Die Angobe des Rechnungsbe-
trags in vollen Euro \outet,,25300".

Fetd 19 - Statistischer Wert in vollen Euro

Dieses Feld muss grundsätzlich nicht ausgefüllt werden, wenn es sich bei der Warentransaktion um einen
Verkauf (Schlüssel11 in Fetd 10) oderein Kommissions- bzw. Konsignationsgeschäft (Schlüsset12 in Feld
10) handett und der Gesamtwert der entsprechenden Versendungen im Vorjahr bzw. laufenden Jahr 45 Mitl.
Euro nicht überstiegen hat.

Bei mit Verbrauchsteuer (2.B. Tabaksteuer) belasteten Waren ist es jedoch erforderlich, den Statistischen
Wert anzugeben (auch bei den Schlüsse]n 11 und 12 in Feld 10) und zwar ohne Einbeziehung der berechne-
ten Verbrauchsteuer. An sonsten gelten folgend e Regelungen :

Der Statistische Wert ist definiert als Warenwert frei deutsche Grenze (al[e Kosten bis zur deutschen Grenze
jedoch ohne Umsatzsteuer), d.h. Beförderungskosten sind unter Umständen je nach vereinbafter Lieferbe-
dingung nur anteilig (2. B. anhand eines Kilometersch[üssels) zu berücksichtigen. Sind Kostenanteile nicht
bekannt, sind diese sorgfältig zu schätzen. Wenn mehrere Waren, die aufgrund unterschiedlicher Waren-
nummern in mehreren Positionen angemeldet werden müssen, in einer Sendung geliefert werden, müssen
d ie Beförd erun gskosten antei li g aufgetei [t werd en.

Bei Warenbewegungen im Zusammenhang mit Werklieferungen (i.d.R. Schlüssel 81 in Feld 10) ist tedigtich
der Wert der grenzüberschreitend bewegten Ware zugrunde zu legen; die Kosten, die erst vor Ort entstehen
(2.B. für Montage- oder Bauleistungen) bleiben dagegen unberücksichtigt.

Bei Versendungen von Waren, die unentgeltlich oder im Rahmen eines Miet- oder Leasinggeschäftes mit ei-
ner Laufzeit von mehr als 24 Monaten (Schtüssel 91 in Feld 10) geliefert werden, ist als Statistischer Wert
der Preis der Ware, der im Falle eines Verkaufs unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs vermutlich
berechnet worden wäre, anzugeben. Entsprechend ist bei (unentgeltlichen) Versendungen von Waren zur
passiven wirtschaftlichen Lohnveredelung (Schlüssel 47142 in Feld 10) zu verfahren.

Bei der Versendung nach aktiver wirtschaft[icher Lohnveredelung (Schlüsset 57152 in Fetd 10) entspricht
der Statistische Wert dem Gesamtbetrag, der bei einem Verkauf der veredelten Waren berechnet worden
wäre. Vereinfacht kann der Statistische Wert wie folgt berechnet werden: der beim Eingang angemeldete
Statistische Wert der unveredelten Waren zuzüglich aller im Erhebungsgebiet für die Veredelung und für die
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Beförderung der Waren bis zur deutschen Grenze entstandenen Kosten, hierunter fallen auch die Kosten für
Umschließungen und Verpackungen.

Bei Rücksendungen von Waren (Schtüssel 21 in Feld 10) in einen anderen EU-Mitgtiedstaat ist als Statisti-
scher Wert der beim Eingang angemeldete Ggf. anteilige) Wert anzugeben (negative Wertangaben sind un-
zulässig [siehe Nr. 9.2]).

Der Statistische Wert ist in vollen Euro anzugeben.

Beispiele:
c Possive Lohnveredelung: Ein Vorerzeugnis mit einem Marktwert von 5000,- Euro wird zur Be- oder

Verorbeitung exportiert. Die anteiligen ouslöndischen Beförderungskosten betragen 240,10 Euro. -
Als Stotistischer Wert muss ,,4760" eingetragen werden.

o Rlickendung: Ein deutsches Unternehmen sendet eine vor 2 Monaten für 10.000 Euro gekoufte
Ware zurück und erhtilt eine Gutschrift. Der EU-Partner übernimmt die inländischen Beförderungs-
kosten (tZS Euro). - Der Statistische Wert der Ware on der Grenze beträgt: 9.875 Euro.

. Verkouf: Als Lieferbedingung bei einem Versand einer Ware (Rechnungsbetrog: 12.000 Euro) noch
Griechenland wird CIF Thessaloniki vereinbart. Die Versicherungs- und Beförderungskosten aul3er-
halb Deutschlonds betragen für die Seefrocht 750 Euro. - Als Statistischer Wert muss ,,11250" ein-
getrogen werden.

o Verkouf: Ein weiterer Verkauf für 12.000 Euro erfolgt mit der Lieferbedingung ab Werk. Hier müssen
die inländischen Beförderungskosten (tSO Euro) hinzu gerechnetwerden. - Dies ergibteinen Sto-
tistischen Wert von 12.150 Euro.

Mustervon Online-Anmeldungen "Versendung" sind im Anhang 3 dieses Leitfadens zu finden.
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5.2 Angaben beim Eingangvon Waren aus anderen EU-Mitgtiedstaaten

Hinweis: Sofern Anmeldungen für das eigene Unternehmen abgegeben werden sollen, werden
die Angaben zum Auskunftspflichtigen bereits über die Eingabe von Kennung und
Passwort ermittelt und in das Online-Formular übernommen. - Die nachfolgenden An-
gaben zu Feld l sind demnach nurfürdas Online-FormularfürDrittanmeldervon Bedeu
tung.

Fetd 1 - Auskunftspftichtiger

Erstes Unterfeld - Steuernummer aus der USt-Voranmetdung/Zusatz/Bundest.FA

Erstes Teilfeld - Steuernummer aus der USt-Voranmeldung

Anzugeben ist die Steuernummer des Auskunftspflichtigen, die dieser im Rahmen seiner Umsatzsteuer-
Voranmeldung anzugeben hat. Sie ist Iinksbündig einzutragen.

Die Anzahl der Ziffern einer Steuernummer ist in den einzelnen Bundes[ändern unterschiedlich:

l0stetlig in Baden-Württemberg, Bertin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein
ln Berlin ist oft nur eine Sstellige Steuernummer bekannt. ln solchen Fällen muss im Statis-
tischen Bundesamt die komplette Steuernummer erfragt werden.
ln Hessen ist die Steuernummer oft li.stettig. ln solchen Fä[ten muss die "0" in der ersten
Stette gestrichen werden.

llsteltig in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

ln Bayern ist oft nur eine Sstellige Steuernummer bekannt. ln solchen Fä[[en muss im Sta-
tistischen Bundesamt die komplette Steuernummer erfragt werden.

ln Zweifetsfätten so[[te das Statistische Bundesamt, Tetefon +a9(0) 677 175-2729 oder-2865 kon-
suttiert werden.

Hinweis: Bei der hier geforderten Steuernummer hondelt es sich nicht um die UmsoEsteuer-ldentifika-
tionsnummer (lD-Nummer), die vom Bundeszentrolomt für Steuern - Dienststelle Soorlouis -
zugeteilt wird und bei innergemeinschoftlichen Lieferungen auf den Rechnungen anzugeben
ist.

Zweites Teilfetd - Zusatz

Anzugeben ist die vom Statistischen Bundesamt zugeteilte dreistettige Nummer zur Unterscheidung von
getrennt zur Statistik meldenden Unternehmen innerhatb einer umsatzsteuerrechtlichen Organschaft
bzw. von getrennt zur Statistik metdenden Bereichen innerhalb eines Unternehmens. lst keine Nummer
zugeteilt worden, bleibt dieses Feld [eer. Die Zusatznummer kann bei Bedarf unter der Telefonnummer
+49 (0) 671. I 75 - 27 41. oder -28 46 beantragt werden.

Drittes Teilfeld - Bundes[.FA

Anzugeben ist unter Benutzung der im Anhang 1 angegebenen Schlüsselnummern das Bundesland, in
dem das für die Verantagung zur Umsatzsteuer zuständige Finanzamt seinen Sitz hat.

Weitere Teitfelder - Adresse des Auskunftspftichtigen
ln dem jeweiligen Teitfetd ist der Name des Unternehmens, Straße/Postfach, die Stadt/der Ort und die
entsprechende PostleitzahI zur Straße/dem Postfach anzugeben.

Beispiele:

a) Ein in Sochsen (Schlüssel-Nr. 14) onsrissiger Konzern A mit der Steuernummer 12345678901 besteht
aus den Unternehmen X, Y und Z, die eine umsotzsteuerrechtliche Orgonschaft bilden. ledes Unterneh-
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men meldet für sich getrennt zur lntrahondelsstatistik. Dem Unternehmen Y mit Sitz in Hessen wurde in
diesem Follvom Statistischen Bundesamt die Unterscheidungsnummer 002 zugeteilt.

lm Teilfeld Steuernummer ist ,,12i45678901", im Feld Zusatz ,,002" und im Feld Bundesl. FA ,,14" ein
zutrogen.

b) Ein in Boden-Württemberg (Schlüssel-Nr.08) ansössiges Unternehmen mit der Steuernummer
12i4567890 meldet zentrol von einer Stelle zur lntrahondelsstatistik.

lm Teilfeld Steuernummer ist ,,12i4567890" und im Feld Bundesl. FA,,08* einzutragen. Das Feld ,,Zu-
so2" bleibt frei.

Fetd 2 - Monat/lahr
Anzugeben ist der Bezugszeitraum (siehe auch Nr. 1.5)

Erstes Unterfeld
Anzugeben ist der Monat, in dem der Warenverkehr stattgefunden hat.

Zweites Unterfeld
Das Jahr musste bereits nach der Angabe von Kennung und Passwort gewähtt werden und ist danach vor-
eingestellt.

Beispiel:
Die Meldung zur lntrohandelsstatistik betriffi den Bezugszeitraum 1. bis 31. lanuar 2014.

Für die Anmeldung des Monots ist,,01" einzutrogen. - Dos lahr 2014 ist noch der entsprechenden Anwahl
voreingestellt.

Feld 6 - Warenbezeichnung
Anzugeben ist die übtiche Handelsbezeichnung der Ware, die so genau sein muss, dass die eindeutige
ldentifizierung der Ware nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandetsstatistik möglich ist. Lässt die
übliche Handelsbezeichnung nicht eindeutig erkennen, von wetcher Art die Ware ist und zu wetcher Waren-
nummer des Warenverzeichnisses sie gehört, so ist sie durch Angaben über die Art des Materials, die Art
der Bearbeitung, den Venvendungszweck oder andere die Warenart kennzeichnende Merkmate zu ergän-
zen.

Beispiel:

xvr | 85.16

Warenbezeichn ung Warennummer
Besondere
Maßeinheit

Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder; elektrische Ge-
räte zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähntichen Zwecken;
Elektrowärmegeräte zur Haarpflege (2. B. Haartrockner, Dauer-
wellengeräte und Brennscherenwärmer) oder zum Händetrocknen;
elektrische Bügeleisen; andere Elektrowärmegeräte für den Haus-
halt; elektrische Heizwiderstände, ausgenommen solche der Posi-
tion 85.45:

- andere Elektrowärmegeräte:

-- Kaffeemaschinen und Teemaschinen

-- BrotrösterOoaster)
8576 77 00
8576 72 00

St
St

Es werden elektrisch betriebene Houshaltskaffeemaschinen ous einem anderen EU-Mitgliedstoat bezogen,
Die zutreffende Worennummer lautet 8516 71 00.
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Folgende Warenbezeichnung reicht für eine eindeutige ldentifizierung nicht aus: ,,Kaffeemoschine".

Eine zutreffende Warenbezeichnung wäre z. B. ,,Elektrische Haushaltskaffeemoschine*

Fetd 8 a - Versendungsmitgtiedstaat
Anzugeben ist der EU-Mitgtiedstaat, aus dem die Waren mit dem Zie[ ,,Bestimmungsmitgliedstaat Deutsch-

land" abgesandt worden sind. lst dieser Versendungsmitgliedstaat nicht bekannt, so kann der Einkaufs-

mitgliedstaat angegeben werden. Einkaufsmitgliedstaat ist der Mitgliedstaat, in dem der Vertragspartner
(Verkäufer) ansässig ist, mit dem der Vertrag, reine Beförderungsverträge ausgenommen, der zur Lieferung

der Waren nach Deutschland führt, geschtossen wurde. Anzugeben ist der zweistellige Buchstabencode

des Länderverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik gemäß Anhang 1. - Rein transportbedingte Durch-

fuhren durch andere Mitgtiedstaaten (Transit) flihren nicht zu einer Anderung des Versendungsmitgtied-

staates.

Beispiel:
Es werden Woren aus Frankreich noch Deutschland verkouft, in dem Fall muss ,,FR" ols Versendungsmit'
gli edstoat angeg ebe n werde n.

Fetd 8 b - Bestimmungsregion (Bundesland)

Anzugeben ist die Ländernummer des Bundeslandes, in dem die eingehenden Waren voraussichtlich ver-

bteiben sotten, d.h. verwendet, verbraucht oder bearbeitet werden. Die Ländernummern sind im Anhang 1

aufgeführt. lst der endgüttige Verbteib zum Zeitpunkt der Metdung noch nicht bekannt, ist das Bundesland

anzugeben, in das die Waren (zunächst) verbracht werden.

lst die Ware für das Ausland bestimmt, so ist die Sch[üsselnummer 25 anzugeben.

Beispiel:
Die bezogenen Waren sind für Sochsen bestimmt. Domit muss in diesem Feld die Schlüsselnummer ,,1.4"
eingetragen werden.

Feld 10 - Art des Geschäfts
Anzugeben ist die Art des Geschäfts mit der Schlüsselnummer gemäß Anhang 2. Es handelt sich hierbei um

eine Angabe über bestimmte K[auseln des Geschäftsvertrages'

Beispiel:
Eine Wore wird verkauft. Als korrekte Angabe ist die Schlüsselnummer,,77" onzugeben.

Fetd 11 - Verkehrszweig
Anzugeben ist das Beförderungsmitte[ an der deutschen Grenze nach folgendem Schlüssel:

Seeverkehr..
Eisenbahnverkehr ............
Straßenverkehr ................
Luftverkehr..........
Postsendungenl).
Rohrleitungen .....
Binnenschiffiahrt
Eigener Antrieb....

,)Anmerkung: So[lte bekannt sein, welches grenzüberschreitende Verkehrsmittel das Postunternehmen ge-

nutzt hat z.B. Luftverkehr (,,4"), ist dies bei derAnmeldung anzugeben. - Zu den Postunternehmen werden

auch private Paket- und Kurierdienste gezählt'

1

2

3

4
5

7
8
9
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Beispiel:
Eine Wore wird auf einen LKW verladen. Die grenzüberschreitende Beförderung findet mit einer Hochseefäh-
re stott, auf die der LKW verloden wird. ln diesem Foll muss eine ,,7" im Feld Verkehrszweig vermerkt wer-
den.

Fetd 13 - Warennummer
Anzugeben ist die 8-stellige Warennummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik in der
jeweils gültigen Fassung.

Beispiel:

xvr | 85.16

Warenbeze ichnung Warennummer
Besondere
Maßeinheit

Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder; elektrische Ge-
räte zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken;
Elektrowärmegeräte zur Haarpflege (2. B. Haartrockner, Dauer-
wellengeräte und Brennscherenwärmer) oder zum Händetrocknen;
elektrische Bügeleisen; andere Elektrowärmegeräte für den Haus-
halt; elektrische Heizwiderstände, ausgenommen solche der posi-
tion 85.45:

- andere Elektrowärmegeräte:

- - Kaffeemaschinen und Teemaschinen

- - Brotröster (Ioaster)

- - andere :

- - - Fritteusen

- - - andere

8576 77 00
8576 72 00

8576 79 20
8576 79 70

St
St

St

5t

Es werden elektrische Haushaltskaffeemoschinen bezogen. tm Feld Warennummer muss demzufolge
,, 8 5 1 67 700" ei ng etrag en werden.

Feld 14 - Ursprungsland
Anzugeben ist das Land, in dem die Waren voltständig gewonnen oder hergeste[lt worden sind. Sind an der
Herstellung einer Ware Unternehmen aus zwei oder mehr Länder beteiligt, so ist das Ursprungsland das
Land, in dem die [etzte wesentliche und wirtschafttich gerechtfertigte Be- oder Verarbeitung stattgefunden
hat, sofern diese in einem dazu eingerichteten Unternehmen vorgenommen worden ist und zur Herstellung
eines neuen Erzeugnisses geführt hat oder eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt.

Sottte das Ursprungsland nicht genau bekannt sein, muss das vermutliche Ursprungstand angegeben wer-
den. Kann keine Aussage zum Ursprung getroffen werden, so ist hier ersatzweise (nochmals) der Versen-
dungsmitgliedstaat anzugeben. Bei Waren mit deutschem Ursprung (2.B. bei Re-lmporten), ist ,,DE.. anzu-
geben.

Einzutragen ist der zweistellige Buchstabencode des Länderverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik
gemäß Anhang 1.

Beispiel:
Es wird eine Gemeinschaftsware nach Deutschland verbracht, die ihre lette wesentliche und wirtschaftlich
gerechtfertigte Beorbeitung in Fronkreich erhalten hot. - tm Feld ursprungstond muss doher der Kode ,,FR,,
eingetragen werden.

Fetd 16 - Eigenmasse in vollen kg
Anzugeben ist die Eigenmasse der in Feld 6 der betreffenden Position beschriebenen Ware, ausgedrückt in
vollen Kilogramm (kg). Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschtießungen.

Die Angaben sind auf volte kg auf- oder abzurunden. Wird auf 0 kg abgerundet, ist in Feld 16 eine "0', einzu-
tragen.
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Für Waren, die unter eine Warennummer fallen, für die das Warenverzeichnisses für die Außenhandelssta-
tistik die Angabe der Menge in einer Besonderen Maßeinheit vorsieht, kann auf die Angabe der Eigenmas-
se verzichtet werden. ln diesen Fä[[en ist darauf zu achten, dass in Feld 17 die Besondere Maßeinheit ent-
sprechend den Vorgaben des Warenverzeichnisses für die Außenhandetsstatistik anzugeben ist.

Beispiel:
Es werden 100 LED-Schreibtischlampen ous Kunststoff der Warennummer 9405 20 40 mit einem Gewicht
von jeweils 5,5 kg importiert. Die zutreffende Angobe im Feld T6loutet ,,550,,.

Fetd 17 - Menge in der Besonderen Maßeinheit
Anzugeben ist für jede Position der Zahlenwert, der im Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik vor-
gegebenen Besonderen Maßeinheit. lst keine Besondere Maßeinheit vorgeschrieben, bteibt das Feld frei. ln
diesen Fällen ist eine Angabe der Eigenmasse in Fetd 16 erforderlich. Die Bezeichnung der Besonderen
Maßeinheit selbst ist nicht anzugeben (Beispie[: Bei ,,50 Stück" ist der Zahlenwert ,,50" anzugeben).

Beispiel:

xvr | 85.16,

Waren bezeich nung Warennummer
Besondere
Maßeinheit

Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder; elektrische Ge-
räte zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken;
Elektrowärmegeräte zur Haarpflege (2. B. Haartrockner, Dauer-
wellengeräte und Brennscherenwärmer) oder zum Händetrocknen;
elektrische Bügeleisen; andere Elektrowärmegeräte für den Haus-
halt; elektrische Heizwiderstände, ausgenommen solche der posi-
tion 85.45:

- andere Elektrowärmegeräte:

- - Kaffeemaschinen und Teemaschinen

- - Brotröster (Ioaster)

- - andere:

- - - Fritteusen

- - - andere

8516 71 00
8516 72 00

8516 79 20
8576 79 70

St

St

St
St

Es werden 1000 elektrische Hausholtskoffeemoschinen der Worennummer 8516 71 00 bezogen. Es muss
olso in Feld 17 der Wert ,,7000" vermerkt werden.

Fetd 18 - Rechnungsbetrag in vollen Euro
Als Rechnungsbetrag ist für die angemeldete Ware das in Rechnung gestetlte Entgelt, d.h. die umsatzsteu-
errechtliche Bemessungsgrundlage, anzugeben. Zu berücksichtigen sind hierbei auch eventuell berechnete
Beförderungs- und Versicherungskosten sowie Verbrauchsteuern, die vom Enverber geschutdet werden
(siehe auch Erläuterungen zu Feld 19). Dies gitt auch im Falt eines Kommissions-/Konsignationsgeschäfts
oder eines Wiedereingangs nach erfolgter Lohnveredelung. Ggf. im Rahmen einer ,,Untenr'uegsverzol[ung"
erhobene Zollabgaben sind ebenfalls zu berücksichtigen. lm Fatte einer Lohnveredelung müssen neben den
Kosten für die Be- oder Verarbeitungsleistung auch in Rechnung gestellte Materiatkosten berücksichtigt
werden. Der Rechnungsbetrag ist in vollen Euro und ohne ggf. berechnete Umsatzsteuer einzutragen.

Lautet die Rechnung auf eine andere Währung, ist der Rechnungsbetrag in Euro umzurechnen. Zugrunde ge-
legt werden kann der im Zeitpunkt der Erstellung der Anmetdung bekannte amtliche Wechselkurs (2.8. der
Umrechungskurs für Umsatzsteuerzwecke, der Devisenkurs [t. Tagespresse) oder der für Zollzwecke festge-
tegte Wechsetkurs (2. B. Briefkurs).

Wird die Rechnung später als im darauf folgenden Monat (siehe Ausführungen in Nr. 1.5) ausgestellt, muss
als Rechnungsbetrag das vereinbarte Entgelt angegeben werden. Gewährte Skontibeträge und Rabatte sind
grundsätzlich zu berücksichtigen. So[[te im Zeitpunkt der Anmeldung die eventuelle lnanspruchnahme des
Skontoabzugs noch nicht feststehen, ist von der bei lhnen üblichen Handhabung auszugehen.

Bei innergemeinschaftlichen Warenverkehren, die nicht berechnet werden (2.8. Eingang zur aktiven Lohn-
veredelung oder nicht berechnete Ersatzlieferung) bleibt das Feld 18 leer. Dies gitt auch für den Fall einer
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Rücktieferung mit Gutschrift aus einem anderen EU-Mitgtiedstaat (negative Weftangaben sind unzulässig

lsiehe Nr. 9.21).

Beispiel:
Es werden Koffeemaschinen zu einem Rechnungspreis von 59.999,80 Euro gekauft. Als Rechnungswert
muss der Betrog von ,,60000" eingetrogen werden.

Fetd 19 - Statistischer Wert in vollen Euro

Dieses Feld muss grundsätzlich nicht ausgefüttt werden, wenn es sich bei der Warentransaktion um einen
Kauf (Schtüsset 11 in Fetd 10) oderein Kommissions- bzw. Konsignationsgeschäft (Schtüssel12 in Fetd 10)

handett und der Gesamtweft der entsprechenden Eingänge im Vorjahr bzw. laufenden Jahr 34 Milt. Euro

nicht überstiegen hat.

Bei mit Verbrauchsteuer (2.8. Tabaksteuer) betasteten Waren ist es iedoch erforderlich, den Statistischen
Wert anzumetden (auch bei den Schtüsseln 11 und 12 in Feld 10) und zwar ohne Einbeziehung der berech-

neten Verbrauchsteuer. Ansonsten gelten folgend e Regelungen :

Der Statistische Wert ist definiert ats Warenwert frei deutsche Grenze (alle Kosten bis zur deutschen Grenze

ohne Umsatzsteuer, iedoch mit Zoltabgaben, z.B. aufgrund einer vorangegangen ,,Unterwegsverzollung"
(vgt. 9.1 h) ), d.h. Beförderungskosten sind unter Umständen je nach vereinbarter Lieferbedingung nur an'
teitig (2.8. anhand eines Kilometerschlüssels) zu berücksichtigen. Sind Kostenanteile nicht bekannt, sind

diese sorgfättig zu schätzen. Wenn mehrere Waren, die aufgrund unterschiedlicher Warennummern in meh-

reren Positionen angemetdet werden müssen, in einer Sendung geliefert werden, müssen die Beförde-

rungskosten anteilig aufgetei [t werden.

Bei Warenbewegungen im Zusammenhang mit Werklieferungen (i.d.R. Schtüssel 81 in Fetd 10) ist tedigtich

der Wert der grenzüberschreitend bewegten Ware zugrunde zu legen, nicht hingegen die Kosten, die erst

vor Ort entstehen (2.8. für Montage- oder Bauteistungen).

Bei Eingängen von Waren, die unentgettlich oder im Rahmen eines Miet- oder Leasinggeschäftes mit einer

Laufzeit von mehr als 24 Monaten (Schlüsset 91 in Fetd 10) getiefert werden, ist als Statistischer Wert der

Preis der Ware, der im Falle eines Kaufs unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs vermutlich be-

rechnet worden wäre, anzugeben. Entsprechend ist bei (unentgettlichen) Eingängen von Waren zur aktiven

wirtschafttichen Lohnveredelung (Schtüsset 41'142 in Fetd 10) zu verfahren.

Beim Eingang nach passiver wirtschaftticher Lohnveredelung (Schlüsset 51,152 in Fetd 10) entspricht der

Statistische Wert dem Gesamtbetrag, der bei einem Kauf der veredetten Waren berechnet worden wäre.

Vereinfacht kann der Statistische Wert wie folgt berechnet werden: der bei der Versendung angemeldete

Statistische Wert der unveredelten Waren zuzüglich atler außerhalb des Erhebungsgebietes für die Ver-

edelung und für die Beförderung der Waren bis zur deutschen Grenze entstandenen Kosten, hierunter fallen
auch die Kosten für Umschließungen und Verpackungen.

Bei Rücksendungen von Waren (Schtüssel 21 in Fetd 10) aus einem anderen EU-Mitgliedstaat ist ats Statis-

tischer Wert der bei der Versendung angemetdete (ggf. anteitige) Wert anzugeben (negative Wertangaben

sind unzulässig [siehe Nr. 9.2]). Der Statistische Wert ist in voIten Euro anzugeben.

Beispiele:
o Aktive Lohnveredelung: Ein Vorerzeugnis mit einem Morktwert von 10.300,' Euro wird zur Be- oder

Verorbeitung vorübergehend importiert. Die anteiligen inkindischen Beförderungskosten betrogen
112,70 Euro. 'Als Stotistischer Wert ist der Betrag ,,10187" einzutrogen.

. Rücksendung: Nach Österreich (Salzburg) für 15.000 Euro verkoufte Woren nimmt ein deutsches
lJnternehmen zurück, dos die Beförderungskosten trögt und eine Gutschrift erteilt. - Da Sobburg
an der deutsch-österreichischen Grenze liegt, betrtigt der Statistische Wert 75.000 Euro.

. Kauf: Ein deutsches lJnternehmen erwirbt eine Wore ab Werk (Lieferbedingung ,,FOB") für 5.000
Euro. Für die onteiligen Beförderungskosten oul3erhalb Deutschlands müssen 225 Euro veron-
schlagt werden. - Als Stotistischer Wert muss in diesem Fall ,,5225" eingetrogen werden.

. Kouf: Ein weiterer Erwerb für 5.000 Euro erfolgt mit der Lieferbedingung frei Hous. Hier müssen die
intöndischen Beförderungskosten (200,- Euro) in Abzug gebracht werden. - Damit ergibt sich ein
Statistischer Wert von 4.800 Euro.

Mustervon Online-Anmeldungen "Eingang" sind im Anhang 3 dieses Leitfadens zu finden.
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6. Hinweise für die Anmeldung
von Teilsendungen von zer-
legten Maschinen, Apparaten
und Geräten

Werden aus Gründen des Transports oder der Er-
fordernisse des Handels zertegte oder noch nicht
zusammengesetzte Waren (2.8. Maschinen, Ap-
parate und Geräte des Abschnitts XVI des Waren-
verzeichnisses für die Außenhandetsstatistik) in
Teitsendungen versandt bzw. gehen diese in Tei[-
sendungen ein, so ist nur eine Meldung über den
Gesamtvorgang abzugeben und zwar für den Be-
zugsmonat, in dem die letzte Teilsendung erfotgt
ist.

7. Vereinfachte Anmetdung für
Teile und Zubehör verschie-
dener Art, die in einer Sen-
dung befördert werden

Bei Teilen und Zubehör verschiedener Art in einer
Sendung wird in den folgenden Fälten auf die
An meld ung der einzetnen Warenarten verzichtet:

- Teile und Zubehör für Maschinen, Apparate,
Geräte, BeförderungsmitteI und lnstrumente
der Kapitel34 bis 90 des Warenverzeichnis-
ses für die Außenhandelsstatistik, die üb-
[icherweise zur Ausrüstung gehören und zu-
sammen mit dem Hauptgegenstand versandt
werden bzw. eingehen.

Die Waren dürfen mit der Warenbezeichnung
und Warennummer des Hauptgegenstandes
und dem Zusatz "einschließtich des üblicher-
weise zur Ausrüstung gehörenden Zubehörs
und der Ersatzteile" angemeldet werden.

- Teile und Zubehör für Maschinen, Apparate,
Geräte, Beförderungsmittel und lnstrumente
der Kapitel84 bis 88 und 90 des Warenver-
zeichnisses, die ohne den Hauptgegenstand
versandt werden bzw. eingehen.

Bei einem Gesamtweft der Sendung bis ein-
schließlich 2.500 Euro dürfen die Teile und
Zubehör, wenn die Sendung mehr als 2 ver-
schiedene Waren enthält, unter den für Er-

satz- und Einzelteile der betreffenden Ma-
schinen usw. vorgesehenen Warennummern
(2.8. 841.3 91 00, 8466 93 70) angemeldet
werden, auch wenn sich darunter Teile befin-
den, die an anderer Stelle im Warenverzeich-
nis für die Außenhandetsstatistik genannt
oder inbegriffen sind. lst nicht bekannt, für
welche Maschinen usw. die Teile und das Zu-
behör bestimmt sind, können mechanische
Teile und Zubehör der Position 8487, etektri-
sche Teile und Zubehör der Pos. 8548, opti-
sche Teile und Zubehör der Pos. 9033 zuge-
ordnet werden.

Bei einem Gesamtwert der Sendung von mehr
ats 2.500 Euro sind die Teile und das Zubehör
mit der zutreffenden Warenbezeichnung und
Warennummer anzumelden. Jedoch können
Teile und Zubehör bis zu einem Wert von ein-

schtießlich 1.000 Euro, der Ware, auf die
wertmäßig der größte AnteiI der Sendung ent-
fäilt, zugerech net werden.

Daneben gibt es Erleichterungen für Zusammen-
stellungen von anderen Waren, für die im Waren-
verzeichnis für die Außenhandelsstatistik Sam-
melnummern für Sortimente vorgesehen sind
(vgt. Kapitet 99 des Warenverzeichnisses für die
Außen handetsstatistik).

Für einige dieser Vereinfachungen ist eine Ge-
nehmigung des Statistischen Bundesamtes er-
forderlich. Der Antrag muss Aufschluss über den
Gesamtwert der Sendung sowie über die Art und
den Wert der zusammenzufassenden Waren ge-
ben.

Weitere lnformationen erhalten Sie unter der Ruf-
nummer: +a9 (0) 677 I 75 45 22.

8. Anmeldungvo[[ständiger
Fabrikationsanlagen

Für die Anmeldung der Versendung oder des Ein-
gangs vottständiger Fabrikationsantagen gibt es
ein vereinfachtes Verfahren. Unter einer "vol[-
ständigen Fabrikationsantage" versteht man in
diesem Zusammenhang eine Kombination von
Maschinen, Apparaten, Geräten, Ausrüstungen,
lnstrumenten und Materialien, die zusammen ats
Großantage zur Herstellung von Gütern oder zur
Erbringung von Dienstleistungen dient; der Ge-
samtwert einer solchen Antage muss 3 Mil[. Euro
überschreiten, soweit es sich nicht um eine ge-
brauchte Anlage handelt.

lm Warenverzeichnis für die Außenhandetsstatis-
tik sind für die Anmeldung besondere Waren-
nummern im Kapite[ 98 vorgesehen, die iedoch
nur mit Genehmigung des Statistischen Bundes-
amtes verwendet werden dürfen. Der schriftliche
Antrag auf Genehmigung muss folgende Angaben
zu enthatten:

- genaue Bezeichnung der vo[[ständigen Fabri-
kationsanlage (mit Auftragsnummer oder der-
gleichen),

- Bestimmungsmitgliedstaat bzw. Versendungs-
mitgIiedstaat,

- Gesamtwert (gegebenenfalls einschtießlich
der Zutieferungen aus anderen Ländern, je-
doch ohne Dienstleistungen im Austand),

- Lieferzeitraum (voraussichtlicher Beginn und
Abschluss der Lieferungen),

- Aufstellung atler zu liefernden Waren,

- welche Länder außer Deutschland mit we[-
chen Anteilen am Gesamtwert gegebenenfalts
an der Errichtung der Anlage beteitigt sind.

Soweit diese Angaben aus dem Liefervertrag er-
sichttich sind, kann dem Antrag auch eine Kopie
dieses Vertrages zur Einsichtnahme beigefügt
werden. lm Genehmigungsschreiben werden die
bei der lntrastat-Anmetdung zu venarendenden
Warenbezeichnungen und Warennummern vor-
geschrieben. Alle übrigen Einzelheiten werden
ebenfatls im Genehmigungsschreiben geregett.
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Die Genehmigung ist nicht übertragbar (siehe
auch die Vorbemerkungen zu Kapitel93 des Wa-
renverzeichnisses für die Außen handelsstatisti k).

Die Anwendung dieser Vereinfachung auf den Fatl
einer Be- oder Verarbeitung (2.B. der Zusammen-
bau von Teilen zu einerAnlage) ist nicht zulässig.

Weitere lnformationen erhalten Sie unter der Ruf-
nummer: +a9 (0) 677 I 75 45 22.
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9. Beispiele und Sonderfätle

9.1 Auskunftspfticht

a) Sachverhalt (Privatperson als Geschäftspartner)

Ein deutsches Unternehmen D verkauft eine Ware an eine französische Privatperson F.

Fat[ 1: Das Versandhaus D versendet die Ware an F.

Fat[ 2: F hott die Ware beim Kaufhaus D ab und verbringt sie in eigenerVerantwortung nach Frank-
reich.

Frage: lst D auskunftspftichtig?

Antwort:

zu Falll: Das Versandhaus D ist als ein in Deutschland umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen aus-
kunftspflichtig, da es mit F einen Vertrag geschlossen hat, der zum Verbringen der Ware
nach Frankreich geführt hat. Der Umstand, dass die Lieferung an eine (nicht auskunfts-
pftichtige) Privatperson erfolgt, ist für die Beurteitung der Auskunftspflicht in Deutschtand
grundsätzlich nicht relevant.

Anmerkung: Überschreitet das Versandhaus im Bestimmungsmitgliedstaat die umsatz-
steuerrechtliche Lieferschwelle (sowie die lntrastat-Meldeschwetle des Be-
stimmungsmitgtiedstaates), ist D grundsätzlich auch für den dortigen Wa-
renei ngan g auskunft spflichtig.

zu Foll 2: Das Kaufhaus D ist nicht auskunftspftichtig, da weder ein Vertrag zur Lieferung vorliegt
noch die Versendung von D vorgenommen wird ("Geschäft über den Ladentisch"). F führt
den Transport in eigener Regie durch, ist aber als Privatperson ebenfa[[s nicht auskunfts-
pftichtig.

b) Sachverhalt (Beförderung durch Erstverkäufer)

Ein deutsches Unternehmen D1 kauft bei einem anderen deutschen Unternehmen D2 eine Ware. D2
verbringt im Auftrag von D1 die Ware unmittelbar nach Belgien.

Froge: Wer ist auskunftspflichtig?

Antwort: D1 ist auskunftspflichtig, da er als Auftraggeber die Versendung veranlasst hat.

Hinweis: Hierbeiwird vereinfachend unterstellt, dass D1 in der Praxis nur in Deutschtand
umsatzsteuerlich registriert ist, d.h. eine innergemeinschaftliche Lieferung aus-
fü h rt.

c) Sachverhalt(Dreiecksgeschäft)

Ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen kauft bei einem deutschen Unternehmen D eine Ware,
wobei diese auftragsgemäß nach ltalien verbracht wird.

Frage: lst eine lntrastat-Meldung abzugeben?

Antwort: Von D ist eine lntrastat-Meldung Versendung mit Bestimmungsmitgtiedstaat ltatien abzu-
ge ben.

Hinweis: Hat der im Ausland ansässige Auftraggeber iedoch eine deutsche Umsatzsteuer-
ldentifikationsnummer., wird er statistisch als ein intändisches Unternehmen
betrachtet, d. h. der Auftraggeber ist selbst zur Abgabe einer lntrastat-Metdung
in Deutschtand verpflichtet.
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d) Sachverhalt (innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft)

Ein deutsches Unternehmen D verkauft an ein belgisches Unternehmen Waren, die D in Frankreich er-

worben hat. Die Waren werden unmittelbarvon Frankreich nach Belgien verbracht.

Frage: Wosindlntrastat-Metdungenabzugeben?

Antwort: ln Frankreich (Versendung) und in Belgien (Eingang) ist jeweils eine lntrastat-Metdung ab-
zugeben, in Deutschtand hingegen nicht. lntrastat-Meldungen sind grundsätzIich nur in
den EU-Mitgliedstaaten abzugeben, die von der Warenbewegung körperlich ats Versen-
d un gs- bzw. Ei n ga n gsm itglied staat betroffen si nd.

e) Sachverhalt (Durchfuhr)

Ein deutsches Unternehmen D verkauft an ein dänisches Unternehmen DK Waren, die D zuvor in Frank-
reich enrvorben hat. Die Waren werden von Frankreich über Deutschland nach Dänemark befördeft.

Frage: lst der Vorgang in Deutschland statistisch zu erfassen?

Antwort: a) Finden in Deutschtand keine oder nur mit der Beförderung zusammenhängende Auf-
enthatte statt (2.8. Umladung von einem Beförderungsmittel auf das andere mit durch-
gehendem Beförd erungsvertrag), so ist keine I ntrastat-Metd ung a bzugeben.

b) Finden in Deutschland hingegen andere ats ausschließlich mit der Beförderung zu-
sammenhängende Aufenthatte (2.B. Zwischentagerung, Konfektionierung oder Um-
packen der Ware) statt, so sind sowohI der Eingang als auch die (Wieder-) Versendung
anzumelden; ats Zwischenlagerung in diesem Sinne wird jedes Abstetten der Ware auf
dem Betriebsgelände des beteitigten deutschen Unternehmens oder seines Beauftrag-
ten angesehen, unabhängig davon, ob das Abstellen Stunden oderTage dauert.

c) Wird der Transport vom (dänischen) Empfänger durchgeführt bzw. in seinem Auftrag
vorgenommen (Lieferbedingung ,,ab Werk" Frankreich) oder vom französischen Ab-
sender (Lieferbedingung,,frei Haus" Dänemark), so kann bezogen auf das beteiligte
deutsche Unternehmen grundsätzlich von einer befreiten Durchfuhr ausgegangen
werden, es sei denn, das deutsche Unternehmen hat bezüglich eines eventuellen Auf-
enthalts in Deutschland Einfluss genommen.

0 Sachverhalt ("Reihengeschäft")

Ein nieder[ändisches Unternehmen N verkauft Treibstoff an ein deutsches Unternehmen D1 mit der
Lieferbedingung ,,ab Tanklager Rotterdam". D1 verkauft die Partie mit gleicher Lieferbedingung weiter
an das deutsche Unternehmen D2, wetches den Treibstoff dann mit der Lieferbedingung,,frei Haus" an

das deutsche Unternehmen D3 weiterveräußert und an D3 in Deutschtand ausliefert.

Fragen:

a) Wann ist der Vorgang zur lntrahandelsstatistik zu melden?

b) Wer ist auskunftspftichtig?

Antworten:

Zu a): Die lntrastat-Meldungen Versendung in den Niederlanden und Eingang in Deutschland sind
dann abzugeben, wenn die Treibstoffpartie körperlich von den Niederlanden nach Deutschland
gelangt.

Zu b): Auskunftspftichtig, d. h. zur Abgabe der jeweitigen lntrastat-Meldung Versendung bzw. Eingang
verpftichtet, ist jeweits das im betreffenden Mitgliedstaat umsatzsteuerrechtlich registrierte Un-

ternehmen, welches mit dieser (steuerrechttichen) Eigenschaft den ,,grenzüberschreitenden"
Vertrag geschtossen hat, der zum Verbringen der Waren geführt hat. lm vortiegenden Fatt ist
dies in den Niedertanden D2 (umsatzsteuerrechtliche Registrierung in NL vorgeschrieben) und
in Deutschtand D3.

Hinweis: Es wird unterstettt, dass umsatzsteuerrechtlich die sogenannte bewegte Lieferung
zwischen D2 (Niedertande) und D3 (Deutschtand) stattfindet.
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d Sachverhalt (Zutieferung)

Ein belgisches Möbelhaus B kauft bei einem deutschen Unternehmen D1 Bezugsstoffe für Polster-
sesset. Die gekauften Stoffe werden unmittetbar zu einem weiteren deutschen Unternehmen D2 ver-
bracht, das im Rahmen eines selbständigen Vertrages mit B unter Venvendung der von D1 bereit-
gestetlten Stoffe komptette PotstersesseI herstellt und nach Betgien versendet.

Frogen:

a) Welche Warenbewegung ist zur lntrahandelsstatistik zu metden?

b) Wer ist auskunftspftichtig?

Antworten:

Zu a): Anzumelden ist die Ware, die über die Grenze des deutschen Erhebungsgebietes verbracht
wird, d. h. der komplette Potstersesset. Die in einem separaten Vertrag zwischen B und D1 ge-
kauften und dem Unternehmen D2 direkt zugeleiteten Bezugsstoffe sind nicht Gegenstand der
lntrahandetsstatistik. Sie gehen tedigtich als Wertbestandteilin den Statistischen Weft des von
D2 gemetdeten Polstersessets ein. Als Art des Geschäfts ist Schtüssel ,,52" anzugeben.

Zu b): Auskunftspftichtiger in Deutschland ist D2, da D2 die Versendung des Polstersessels vornimmt.
D1 ist nicht auskunftspflichtig, weit insbesondere kein Vertrag über eine grenzüberschreitende
Lieferu n g von Bezugsstoff a bgesch Iossen wurde.
D2 gibt in seiner Versendungsmeldung ats Rechnungswert zwar nur die von ihm an das betgi-
sche Unternehmen berechnete Leistung an. Bei der Ermitttung des Statistischen Wertes für die
Polstersessel muss D2 iedoch den Wert der zugetieferten Bezugsstoffe hinzurechnen. lst der
Wert nicht bekannt, muss er geschätzt werden.

h) Sachverhalt (Untenruegsverzotlung)

Ein deutsches Unternehmen D kauft im Nicht-EU-Mitgtiedstaat Schweiz Waren ein und lässt diese via
Österreich nach Deutschland verbringen. Beim Zottamt an der schweizerisch/österreichischen Grenze
werden die Waren in das Verfahren des zoll- und einfuhrumsatzsteuerrechttich freien Verkehrs mit
gteichzeitiger innergemeinschaftticher Lieferung (Verfahren ,,4200*) nach Deutschland übergeführt.

Frage:

Wetche statistische Metdung ist in Deutschtand abzugeben?

Antwort:

ln Deutschland ist von D eine lntrastat-Metdung Eingang abzugeben, da die Waren durch die über-
führung in den freien Verkehr statistisch zu Gemeinschaftswaren geworden sind und der anschtie-
ßende Weitertransport der Ware von Österreich nach Deutschtand ein im lntrastat-Erhebungssystem
zu erfassender innergemeinschaftticher Warenverkehr ist. Ats Versendungsmitgtiedstaat (Fetd 8a) ist
,,AT" für Österreich und als Ursprungsland (Feld 14) ,,CH" für Schweiz anzugeben. Bei der Angabe des
Rechnungsbetrages bzw. des Statistischen Wertes sind eventuell im Zusammenhang mit der ,,Unter-
wegsverzo[[ung" erhoben Zo[[abgaben einzubeziehen.

Hittlryel5r lm Fa[[e, dass ein Fiskalvertreter (2.8. ein Spediteur) in Deutschtand (DE) im Auftrag eines in
einem anderen EU-Mitgliedstaat ansässigen lmpofteurs eine ,,Unteruvegsverzotlung" vor-
nimmt, hat der deutsche Fiskatvertreter als eigene Verpflichtung grundsätzlich eine lntras-
tat-Meldung Versendung abzugeben.

i) Sachverhalt (indirekte Ausfuhr)

Ein deutsches Unternehmen D verkauft Waren an einen kanadischen Kunden. Die Waren werden zu-
nächst von Deutschtand nach Antwerpen (Betgien) verbracht, um dort nach übersee verschifft zu wer-
den. Die auszuführenden Waren werden erst in Antwerpen in das EU-Ausfuhrverfahren überführt, d. h.
die Abgabe der für den Drittlandsexport vorgeschriebenen Ausfuhranmeldung erfotgt beim betgischen
Zott.

Frage:

Welche statistische Meldung ist in Deutschland abzugeben?
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Antwort:

ln Deutschland ist von D eine lntrastat-Meldung Versendung für einen Versand nach Betgien abzu-
geben. Da die Ertedigung des zollamtlichen Ausfuhrverfahrens und damit die statistische Erfassung
der Dritttandsausfuhr nach Kanada erst in Belgien erfolgt, ist der vorangegangene innergemein-
schafttiche Warenverkehr im Rahmen der lntrahandelsstatistik zu erheben. Ats Bestimmungsmitglied-
staat (Fetd 8a) ist ,,8E" für Belgien anzugeben.

EfruVeiS: Würde das EU-Ausfuhrverfahren bereits in Deutschland durch die Abgabe der Ausfuhr-
anmeldung beim deutschen ZotI begonnen werden (Regetfatt), so wäre keine lntrastat-
Meldung abzugeben.

i) Sachverhalt (Kommissionsgeschäft)

Ein deutscher Kommissionär D1 wird für Rechnung eines französischen Unternehmers Ftätig und ver-

kauft im eigenen Namen an einen deutschen Unternehmer D2 eine Ware, die dann unmittelbar von F

an D2 geliefert wird.

Frage:

Wer ist in Deutschland auskunftspflichtig?

Antwort:

D1 ist im Rahmen der lntrahandetsstatistik auskunftspftichtig, weil für ihn ein Vertrag mit F vorliegt,
der das Verbringen der Waren nach Deutschland zum lnhatt hat. Für D2 tiegt tedigtich ein lntands-
geschäft vor, welches nicht Gegenstand der lntrahandelsstatistik ist.

fl!rweis: Bei einer entsprechenden Geschäftsabwicklung über einen Handelsvertreter (§§ 84ff HGB)

wäre D2 zurAbgabe einer lntrastat-Metdung verpflichtet, weil in diesem Fa[[ ein Vertrag zwi-
schen D2 und F vortäge und der Handelsvertreter nur vermittelt oder im Namen des F einen
Liefervertrag absch tießt.

k) Sachverhatt (Konsignationslager)

Eine Ware wird von einem italienischen Unternehmer I (l hat keine deutsche (Umsatz)Steuernummer)

in das Konsignationstager eines deutschen Konsignators D1 nach Deutschland verbracht, wobei I Ei-

gentümer der Ware bteibt. D1 verkauft anschließend im eigenen Namen und auf Rechnung von I die

Ware an einen anderen deutschen Unternehmer D2.

Frogen:

a) Welche lntrastat-Metdungen sind abzugeben?

b) Wer ist auskunftspftichtig?

Antworten:

Zu a): Die Verbringung der Waren aus ltalien auf ein Konsignationslager in Deutschland löst sofoft ei-

ne Versendungsmeldung in ltalien und eine Eingangsmetdung in Deutschland aus. Der Weiter-

verkauf von D1 an D2 ist kein im Rahmen der lntrahandelsstatistik metdepftichtigerVorgang.

Zu b): ZurVersendungsmeldung in ltalien ist l, zur Eingangsmeldung in Deutschland D1 verpftichtet.
Die Auskunftspfticht ergibt sich daraus, dass I die Versendung der Waren nach Deutschland
vornimmt und D1 die Waren entgegennimmt.

Ht!U4t9l§: Für den Fatt, dass das itatienische Unternehmen I in Deutschland umsatzsteuerpftichtig ist,

obtiegt dem Unternehmen I auch die Pfticht zur Abgabe einer Eingangsmeldung (und nicht
dem deutschen Unternehmen D1). DerWeiterverkauf von lan D1 bzw. von D1 an D2 ist kein
im Rah men der I ntraha ndelsstatisti k m etdepftichtiger Vorgan g.
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l) Sachverhalt(Werklieferung)

Ein französisches Unternehmen F schtießt mit einem deutschen Unternehmen D einen Werklieferungs-
vertrag ab. Danach verpflichtet sich F dem Unternehmen D gegenüber, in Deutschtand eine Fabrik
schlüsselfertig zu bauen und alte Einzetkomponenten und Materiatien hierfür zu beschaffen. Diese
können aus eigener Produktion des französischen Unternehmens stammen oder von F hinzugekauft
sein. Nach Fertigstettung der Fabrik wird sie D übereignet.

Frage:

Wann und durch wen sind die von F aus anderen EU-Mitgtiedstaaten nach Deutschtand verbrachten
Einzelkomponenten und Materialien im Rahmen der deutschen lntrahandetsstatistik zu melden?

Antwort:

1. Hat F in Deutschland keine Steuernummer, so hat D nach Abnahme der Fabrik eine lntrastat-
Meldung über die aus Frankreich und anderen EU-Mitgtiedstaaten eingegangenen Einzelkompo-
nenten und Materialien abzugeben (siehe auch Erläuterungen zum Feld 19 - StatistischerWert).

2. Sottte das ausführende Unternehmen F eine deutsche Steuernummervenarenden, so ist Fverpflich-
tet, für die nach Deutschtand verbrachten Einzetkomponenten und Materialien zum Zeitpunkt ihrer
Verbringung eine I ntrastat-Eingangsmetdung abzugeben.

m) Sachverhalt (unternehmensinternes Verbringen)

Ein deutscher Unternehmer D unterhä[t in Betgien ein zentrates Zwischen- und Austieferungstager. Alle
Halb- und Fertigerzeugnisse aus der deutschen Produktion werden in dieses Lager verbracht, außer-
dem werden atte EU-Kunden, einschließlich der deutschen, unmittelbar aus diesem Lager beliefert.

Frage:

Welche Warenbewegungen sind in Deutschland von wem im Rahmen der lntrahandelsstatistik anzu-
metden?

Antwort:

Atte (körperlichen) Warenbewegungen zwischen dem belgischen Lager und Deutschland sind zu er-
fassen. Demnach sind a[[e von Deutschland aus in das belgische Lagerverbrachten Hatb- und Fertig-
erzeugnisse in Deutschtand ats Versendung zu melden. A[[e wieder nach Deutschtand zurück-
gebrachten Halb- und Fertigerzeugnisse sind in Deutschland ats Eingang zu melden. Für Lieferungen
aus dem belgischen Lager in andere EU-Mitgtiedstaaten sind in Deutschland iedoch keine weiteren
Meldungen erfordertich. ln aIten Fätten, in denen in Deutschtand eine statistische Metdung zu machen
ist, ist der deutsche Unternehmer D hierfür verantwoftlich.

l!tlwe[s: Hierbei wird unterste[[t, dass bei einer Direkttieferung an den deutschen Kunden die Rech-
nung als ,,lntandsgeschäft" mit deutscher Mehnruertsteuer ausgestetlt wird.

n) Sachverhalt (zwischengeschaltetes in[ändisches Veredelungsgeschäft)
Ein deutscher Unternehmer D1 kauft in Frankreich Textilien. Diese werden vom französischen Unter-
nehmen zunächst an ein anderes deutsches Unternehmen D2 getiefert, das die Textilien im Auftrag
des D1 bedruckt. lm Anschtuss an die Bearbeitungwerden dieTextitien von Dl an ein österreichisches
Unternehmen (A) verkauft. Die Lieferung erfolgt direkt von D2 an A.

Frage:

Welche Warenbewegungen sind in Deutschtand von wem im Rahmen der lntrahandelsstatistik anzu-
metden?

Antwort:
Die jeweitigen Warenbewegungen über die deutsche Grenze sind Gegenstand der lntrahandetsstatistik
(Wareneingang aus Frankreich, Warenversendung nach Österreich). Auskunftspftichtig ist in beiden
Fätten D1 als inländischer Vertragspartner. Das zwischengeschaltete intändische Veredetungsgeschäft
zwischen D1 und D2 bteibt im Rahmen der lntrahandetsstatistik unberücksichtigt.
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o) Sachverhatt (Naturalrabatt)

Ein deutscher Unternehmer D verkauft an einen französischen Kunden (F) 20 Fahrräder. D entschließt
sich dazu, F einen Rabatt einzuräumen.

Fal[ 1: D liefert ein zusätzliches Fahrrad ohne Berechnung (d.h. 21zum Preis von 20).

Fall 2: D versendet an F zusätzlich drei Kindersitze ohne Berechnung.

Frage:
Wie sind die Warenbewegungen in Deutschland im Rahmen der lntrahandelsstatistik anzumelden?

Antwort:

zu Fall l: D muss in derVersendungsmeldung 21 Stück und im Feld Rechnungsbetrag (bzw. Statisti-
scher Wert) den Preis der abgerechneten 20 Fahrräder angeben. Für den Gesamtvorgang
ist die Geschäftsart,,11" (VerkauD zugrunde zu legen.

zu Foll2: Neben der Anmeldung der 20 Fahrräder als Verkauf muss durch die kostenlose Beigabe
einer anderen Ware (mit eigener Warennummer) eine separate Anmeldeposition übermit-
telt werden. Die kostenlose Beigabe ist als Geschenksendung (Geschäftsart ,,34") anzu-
melden und als Statistischer Wert ist der Wert anzugeben, der bei einem normaten Verkauf
erzielt werden würde.

9.2 Retouren und Gutschriften

Sachverhatt:

Ein deutsches Unternehmen D bezieht aus einem anderen EU-Mitgtiedstaat Waren. Die Überprüfung der
eingegangenen Waren ergibt, dass ein Teil der gelieferten Waren schadhaft ist.
Bei der anschtießenden Schadensregulierung oder Garantieabwicktung können folgende Fä[te unter-
schieden werden:

a) Es erfolgt die Rücksendung des beanstandeten Teils der Waren gegen Gutschrift.

b) Die beanstandete Ware bteibt bei D und es wird tedigtich eine Gutschrift erteitt.

c) Der beanstandete TeiI der Ware wird zurückgesandt und es erfolgt eine kostenlose Ersatztieferung.

d) Die beanstandete Ware verbleibt bei D und es erfolgt eine kostenlose Ersatzlieferung.

Froge:

Was hat D bei den einzelnen Fätten bezüglich der lntrahandelsstatistik zu veranlassen?

Antwort:

Grundsätzlich hat D zunächst eine lntrastat-Meldung Eingang über die gesamte Warensendung abzugeben.
Bezügtich der weiteren Abwicklung ist dann wie fotgt zu verfahren:

zu a): Für die zurückgesandte beanstandete Ware ist eine lntrastat-Meldung Versendung abzugeben. Hier-

bei ist ats Statistischer Wert der Betrag der Gutschrift einzutragen, das Fetd 18 (Rechnungsbetrag)

bleibt frei.
(Hinweis: Eine Eingangsmeldung mit negativen Werten ist nicht zutässig.)

zu b): Der Betrag der Gutschrift für die beanstandeten Waren ist bei der Wertangabe (Rechnungsbetrag in

Fetd 18) zu berücksichtigen, d. h.

- ist die lntrastat-Meldung Eingang noch nicht abgegeben worden, ist die Gutschrift unmittelbar in

Abzug zu bringen;

- ist die lntrastat-Meldung bereits abgesandt worden, ist eine Korrektur der ursprüngtichen Ein-

gangsmeldung abzugeben (siehe Nr. 3.3).
(Hinweis: Eine Versendungsmetdung über den gutgeschriebenen Betrag ist nicht zulässig.)

zu c): Für die zurückgesandten beanstandeten Waren ist eine lntrastat-Meldung Versendung abzugeben.
Für die Ersatzlieferung ist (nochmals) eine lntrastat-Meldung Eingang erfordertich.
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Sowohl in der Versendungsmeldung über die zurückgegebene Ware als auch in der Eingangs-
meldung über die Ersatzlieferung ist kein Rechnungsbetrag (Fetd 18) einzutragen, als Statistischer
Wert (Fetd 19) ist jeweils der anteilige Wert lt. ursprünglicher Eingangsmeldung anzugeben.

zu d): Für die gelieferte Ersatzware ist (nochmals) eine lntrastat-Meldung Eingang erfordertich. Hierbei ist
kein Rechnungsbetrag (Fetd 18) anzugeben, als StatistischerWert (Fetd 19) ist der anteitige Wert tt.
ursprünglicher Eingangsmeldung anzugeben.

Hinwqig: Das o.a. Beispiel gilt sinngemäß auch für die umgekehrte Verkehrsrichtung (D liefert in einen an-
deren EU-Mitgliedstaat und es erfotgen importseitige Retouren/Gutschriften).

9.3 Nachträgtiche Vertragsänderungen

Nachträgliche Veftragsänderungen im Zusammenhang mit statistisch gemetdeten Waren müssen grund-
sätzlich nicht berichtigt werden.

Betrift die Veftragsänderung fedoch Waren, die zunächst von der Anmetdung befreit waren und hätte der
neu gestattete Vertrag im Zeitpunkt der grenzüberschreitenden Warenbewegung zu einer Meldepfticht ge-
führt, so führt eine solche Vertragsänderung nunmehr zu einer Nachmetdepflicht für den betreffenden vo-
rangegangenen Warenverkehr. Als Bezugsmonat gitt der Monat, in dem die Vertragsänderung wirksam wird.

BgtSpj4' Eine Ware wird zunächst für einen Zeitraum von 12 Monaten grenzüberschreitend vermietet (be-
freit gemäß Befreiungstiste Buchst. c) Anhang 4). Nach einem hatben Jahr kommt man überein,
den Vertrag in ein Kaufgeschäft umzuwandeln (oder die Mietdauer auf 36 Monate zu vertängern).
Dies führt nunmehr zu einer statistischen Nachmeldung für den Monat der Vertragsänderung.

9.4 Anmeldung von Software

Software-Erzeugnisse sind grundsätzlich nur dann zur lntrahandelsstatistik anzumelden, wenn sie per Da-
tenträger (2.B. CD-ROM, USB-Stick usw.) über die deutsche Grenze bewegt werden. D. h. Software, die via
lnternet versandt bzw. heruntergeladen wird, ist wegen der Einstufung als (reine) Dienstteistung von der
Anmeldung befreit (vgt. Buchst. 0 der Befreiungsliste (Anhang 4)).

Bei Softwareprodukten auf Datenträgern ist außerdem zwischen ,,standard-Software" und ,,lndividuat-
Software" zu unterscheiden:

Datenträger mit sog. Standard-Software sind mit ihrem Gesamtwert (Wert des Datenträgers sowie Wert des
Programms bzw. der Daten einschtießtich der Kosten für die (,,Erst-") Lizenzen) zur lntrahandetsstatistik an-
zumelden.

Unter Standard-Software werden in diesem Zusammenhang in der Regel Datenträger mit Daten und/oder
Programmbefehlen verstanden (einschtießtich Handbuch), die seriell erstettt wurden und ats Einheit für ei-
ne Vielzahl von potentiellen Käufern bestimmt sind. Es steht hierbei der Warencharakter im Vordergrund.

lndividual-Software ist hingegen von der Anmetdung befreit (vgt. Buchst. e) der Befreiungsliste (Anhang
4)). Unter lndividual-Software versteht man ein Produkt (in der Regetmit ausführticher Dokumentation), das
ausschließlich für einen bestimmten Kunden programmiert wurde.

Lizenzverträge über die Nutzung von Software, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit einem ent-
sprechenden Datenträgertransfer stehen (2. B. nachträgliche Erwerbe von zusätzlichen Nutzungsrechten)
sind nicht anzumelden, weder selbst, z. B. ats Schriftstück, noch als (Wert) Berichtigung einer bereits er-
fassten Standard -Software auf Datenträger.

Anme*gng:
Do ouch dos Umsatzsteuerrecht bei der Unterscheidung von ,,Lieferungen" und ,,sonstigen Leistungen"
die gleichen Abgrenzungskriterien onwendet, bedeutet dies für die Proxis, doss immer, wenn Softwore-
umsritze umsotzsteuerrechtlich ols innergemeinschaftliche Lieferungen oder Eruterbe behondelt werden,
auch entsprechende lntrostat-Meldungen Versendung bzw. Eingang abzugeben sind.

Bei Musik-Datenträgern (2.8. CDs) ist darauf zu achten, dass beim (Statistischen) Wert auch die sog.
GEMA2-Gebühren oder entsprechende ausländische,,GEMA"-Kosten für Urheberrechte hinzuzurechnen

2) Geseltschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
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sind, soweit diese nicht bereits im zugrunde liegenden Rechnungspreis enthalten sind. lst die Höhe dieser
Kosten erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt, so ist eine sorgfättige Schätzungvorzunehmen.

9.5 Lohnveredelung

Unter ,,Lohnveredetung" versteht man Vorgänge (Be-/Verarbeitung, Aufbau, Zusammensetzen, Verbesse-
rung, Renovierung usw.), bei denen aus vom Auftraggeber unentgeltlich zur Verfügung gestellten Vor-
materiatien neue oder wirklich verbesserte Waren hergestellt werden. Ats lndizien für derartige Vorgänge
gelten: Ein Einsatz von speziellen Werkzeugen oder Maschinen, eine industrielle Umgebung (2. B. Anlagen
zur Be- oder Entlüftung) aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen (2. B. Hygiene) oder die Notwendigkeit,
dass Fachpersonat mit einer bestimmten Quatifikation die Tätigkeiten durchführt. Je nachdem, ob die
Lohnveredelung im lnland oder im Austand erfolgt, spricht man von ,,aktiver" bzw. ,,passiver" Lohnverede-
lung.

Als ,,Lohnveredelung" im Sinne der lntrahandelsstatistik werden grenzüberschreitende innergemeinschaft-
liche Warenbewegungen angemeldet, wenn die aus den grenzüberschreitend zurVerfügung gestellten Vor-
erzeugnissen hergestellten Fertigprodukte später das Herstellungsland wieder verlassen (Versendung) und
entweder in das ursprüngliche Versendungstand zurückkehren (Eingang; Art des Geschäfts (A.d.G.),,41"
bzw. ,,51") oder in eine anderes Land verbracht werden (A.d.G ,,42' bzw. ,,52").

Anzumetden ist sowohl das grenzüberschreitende Verbringen der (kostentosen) Vormateriatien ats auch die
s pätere (grenz ü bersc h reiten d e) Li eferu n g d e r Ferti gp rod u kte.

Hinweis: Die vom Veredeler für eigene Rechnung vorgenommene Veredelung stellt keine Lohnveredetung
dar, sondern wird i.d.R. als Kauf/Verkauf (A.d.G. ,,11") erfasst.

Bei der Anmeldung der kostentos zur Verfügung gestetlten Vorerzeugnisse (A.d.G. ,,47142") ist ein Statisti-
scher Wert anzugeben, der einem marktübtichen Verkaufspreis (frei deutsche Grenze) entspricht; im Zweifel
ist eine sorgfältige Schätzung vorzunehmen. Bei der Anmeldung der Fertigerzeugnisse (A.d.G. ,,57152")
sind als Rechnungsbetrag die vom Auftragnehmer berechneten Lohn- , Material-, Beförderungs- und Versi-
cherungskosten anzugeben; beim Statistischen Wert muss außerdem noch der Statistische Wert der (kos-

ten Ios zu r Verfügung gestetlten) Vormateria Iien ei n gerech net werden.

Fljntryeis: Vorerzeugnisse, die unbearbeitet an den Auftraggeber zurückgehen, sind mit A.d.G. ,,51" und ih
rem ursprü n glich an gegebenen Wert a nzumelden.

Steltt der Auftraggeber jedoch nach ihrer Funktion oder vom Weft her nur unbedeutende Teite zur Verfügung
(2.8. Etiketten, Schrauben usw.), so Iiegt keine Lohnveredelung vor. ln diesen Fä[[en sind die sog. Beistel-
lungen bei der Anmeldung zur lntrahandelsstatistik unter der A.d.G. ,,99" 2u erfassen. Für das grenzüber-
schreitend gelieferte Fertigprodukt wird regelmäßig ein Verkauf bzw. Kauf (A.d.G. ,,11") unterstellt, wobei
der Wert der kostenlos vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Beistellungen bei der Wertermittlung der
Fertigerzeugnisse ausna hm sweise nicht ein bezogen wi rd.

Ebenfatts keine Lohnveredetung liegt vor, wenn die Lohnarbeiten an den zurVerfügung gestellten Waren le-
digtich in einfachen Maßnahmen (2.8. einfaches Verpacken, Bügeln usw.) bestehen. ln diesen Fätten wird
generell auf eine statistische Erfassung der in diesem Rahmen vorübergehend exportierten bzw. importier-
ten Waren verzichtet.

Beispiele:

7- Ein Sportwagen wird zu Tuning-Arbeiten (2.B. Leistungssteigerung, Anderungen an der Karosserie)
vorübergehend von ltalien nach Deutschland verbracht. Neben den Lohnkosten werden auch eini-
ge vom in[ändischen Auftragnehmer selbst beschafte Anbauteile berechnet.

Da es sich nach den durchgeführten Arbeiten um einen,,wirktich verbesserten" Sportwagen han-
delt, liegt eine Lohnveredelung vor, die entsprechend beim Eingang und der (Wieder-) Versendung
mit der Art des Geschäfts ,,41" bZw.,,51" anzumelden ist.
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2. Für die Produktion eines Autos in der Tschechischen Repubtik wird u.a. die Motor-Getriebe-Einheit
von Deutschland seitens des Auftraggebers unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Beim lmport des
kompletten Fahrzeugs nach Deutschland berechnet der ausländische HersteIter das Fahrzeug ohne
den Wert der Motor-Getriebe-Einheit.

Es handett sich um die ,,Verarbeitung" von wichtigen Komponenten (sowohI wertmäßig als auch
aufgrund ihrer Funktion) im Zusammenhang mit der Herstellung einer ,,neuen Ware" (Auto), d.h.
die Transaktion ist definitionsgemäß sowohI bei der Versendung ats auch beim Wiedereingang als

,,Lohnveredetung" anzumelden.

3. Für die Produktion eines in Österreich gebauten Getändewagens stettt der deutsche Auftraggeber
unentgetttich das Markenemblem zur Verfügung. Beim lmpoft des komptetten Fahrzeugs nach
Deutschland berechnet der ausländische Hersteller des Geländefahrzeugs das Fahrzeug ohne den
Wert des montierten Markenemblems.

Zwar werden die zur Verfügung gestettten Bestandteile,,verarbeitet", aIterdings handett es sich
sowohI nach der Funktion als auch nach dem Wert um unbedeutende Teile (Markenembtem); wes-
hatb keine,,Lohnveredelung" vorliegt, sondern ein Kaufgeschäft (A.d.G. ,,11") über ein Fahrzeug.

4. Ein älteres Fahrzeug wird zur Aufarbeitung der Lackierung (Waschen, Potieren und Konservieren)
vorübergehend nach Polen verbracht.

Es handelt sich um keine,,Lohnveredelung" im Sinne der lntrahandelsstatistik, da die ausgeführ-
ten Arbeiten nur einfache Maßnahmen darste[ten. Das grenzüberschreitende Verbringen des Fahr-

zeugs ist ats,,vorübergehende Venvendung" von derAnmeldung befreit (Buchst. c) der Befreiungs-
tiste (Anhang 4)).

9.6 Reparaturen

ln der Außenhandetsstatistik sind Waren, die zur bzw. nach Reparatur/Wartung exportiert oder importiert
werden, von der Anmeldung befreit. Unter,,Reparatur/Wartung" versteht man in diesem Zusammenhang
die Wiederherstetlung der ursprünglichen Funktion oder des ursprünglichen Zustandes einer Ware. Durch
die Reparatur sott ledigtich die Betriebsfertigkeit der Ware aufrechterhatten werden; damit kann ein gewis-
ser Umbau oder eine Verbesserung z. B.im Rahmen des technischen Fortschritts verbunden sein, die Art
der Ware wird dadurch jedoch in keiner Weise verändert.

Ersatzteile, die in die zur Reparatur grenzüberschreitend verschickten Waren eingebaut werden bzw. in die-
sem Zusammenhang ausgebaute schadhafte Teite oder Attteite, sind ebenfatts von der Anmetdung befreit.
Gteiches gitt für vom Auftraggeber zur Durchführung einer Reparatur unentgeltlich zur Verfügung gestellte
Ersatztei Ie.

Ersatzteite oder Waren, die zur Ausführung von Reparaturen importiert oder expoftieft werden und Gegen-
stand eines Kauf-/Verkaufsgeschäftes sind (Art des Geschäfts,,11"), sind dagegen anzumetden. Dement-
sprechend müssen beispietsweise Teile, die vom ServicepersonaI zur Durchführung einer Reparatur mitge-
führt und am Einsatzort eingebaut werden, in der lntrahandetsstatistik angemeldet werden.
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Länderverzeich n is für die Außen handelsstatisti k (Sta n d : N ovem ber 201 4)

Länder der Bundesrepublik Deutschtand

Anhang 1

Mecklen burg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhatt
Thüringen

01
o2
03
o4
05
06

Sch [eswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen

07
08
09
10
11
72

73
74
15
76

Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin
Brandenburg

Verzeich nis der EU-Mitgliedstaaten

Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
lrland
Italien

HR

LV

LT

LU

MT
NL

AT
PL

PT

RO

BE

BG

DK
OE

EE

FI

FR

GR

IE

IT

Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Östeneich
Polen
Portugal
Rumänien

Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Repubtik
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern

Alphabetisches Verzeichnis der Länder und Gebiete

Abu Dhabi
Adschman
Afghanistan
Agypten
Alban ien
Algerien
Amerikanische Jungferninseln
Amerikan isch-Samoa
Amira nten-ln
Andona
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Antigua-l
Aq uatorialguinea
Arab. Emirate, Vereinigte
Argentin ien
Armenien
Aru ba-l
Ascension
Aserbaidschan
Athiopien
Australien
Azoren
Bahamas
Bah rain
Baker-l
Bangladesc h

Barbados-l
Barbuda
Belarus
Belgien
Eelize
Ben in
Berm uda
Besetzte palästinensische
Gebiete
Bh utan
Birma (ehem.)

Bolivien, Plurinationaler Staat
Bonaire, 5t. Eustatius und
Saba
Bosnien und Herzegowina
Botsuana
Bouvetinsel
Brasilien
Britische J ungferninseln
Britisches Territorium im lndi-
schen Ozean
Brunei Darussalam
Bulga rien
Burkina Faso
Burundi
Büsingen
Cabinda-Landana
Ca icos- I n

Campbell-l
Ceuta
Ceylon (ehem.)
Chile
China
Chuuk, Kosrae, Pohnpei und
Yap
Cookinseln
Costa Rica
CÖte d'lvoire
Curagao-l
Dahome (ehem.)
Dänemark
D6sirade- |

Deutsch la nd
Dom in ica-l
Dominikanische Republik
Dsch ibuti
Dubai
Ecuador
EI Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea

Esttand
Falklandinseln (Malwinen)
Färöer-ln
Fidschi
Fin nland
Föderierte Staaten von Mik-
ronesien
Fran kreic h

Französische Süd- und Ant-
arktisgebiete
Fra nzösisc h- Po lyn es ien
Fudschaira
Futuna-l
Gabun
Ga lapagos-ln
Gambia
Gaza streifen
Georgien
Gesellschafts-ln
Ghana
Gibraltar
Gilbert-ln (ehem.)
Grenada-l
Griechen land
G rönland
G roßbritan nien
Guadeloupe-l n

Guam
Guatemala
Guayana, Französisch-
Guinea
G uinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard und McDonaldinseln
Heiliger Stuht (Vatikanstadt)
Herzegowina
Honduras
Hongkong
Howland-l

AE

AE

AF
EG

AL
DZ

VI
AS
sc
AD
AO
AI
AQ
AG
AG
GQ
AE

AR
AM
AW
SH

AZ
ET

AU
PT

BS
BH

UM
BD

BB
AG

BY

BE

BZ
BJ

BM
PS

BT
MM

BO
BQ

EE

FK

FO

FJ

FI

FM

FR

TF

PF

AE

WF

GA

EC

GM
PS

GE

PF

GH

GI

KI

GD

GR

GL

GB

FR

GU

GT

FR

GN

GW
GY

HT

HM
VA
BA
HN

HK
UM

39

BA
BW
BV
BR

VG

ro

BN

BG

BF

BI
CH

AO
TC

NZ

xc
LK

CL

CN

FM

CK

CR

cl
cw
BJ

DK
FR

DE

DM
DO

DJ

AE

EC

SV
ct
ER
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lnd ien
I n donesien
lnnere Mongolei
lra k
lran, lslamische Republik
lrland
lsland
lsrael
Italien
Jamaika
Japan
J a rvis-l n

Jemen
jorda n ie n

Ju n gfern-ln, Amerikan ische
Jun gfern-ln, Britische
Kaimaninseln
Ka mbodscha
Ka merun
Kanada
Kanal-ln, Britische
Kanarische ln
Kap Verde
Karolinen-ln
Ka sac h sta n

Katar
Ken ia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kleinere amerikanische Über-
seei n seln
Kokosinseln (Keelinginseln)
Kolum bien
Komoren
Kongo, Demokratische Re-

pubtik
Kongo, Republik
Korea, Demokratische Volks-
republik
Korea, Republik
Kosovo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Labuan
Laos, Demokratische Volksre-
pubtik
Les Saintes-ln
Lesotho
Lettland
Libanon
Li beri a
Libyen
Liec hten stei n

Lita u en
Luxemburg
Macau
Madagaskar
Madeira
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Mandsch urei
Man-l
Marie-Galante-l
Marokko
Ma rsh a Ilin se In

Martin ique-l
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien, ehemalige jugo-

slawische Rep.

noch Anhang 1

McDonald-ln
Metitla
Mexiko
Midway-ln
Mikronesien, Föderierte Staa
ten von
Miqueton-ln
Moldau, Republik
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepa I

Neukaledon ien
Neuseeland
Nevis-l
N ica ra gua
Niederlande
Niger
Nigeria
Niue
Nord-Grenadinen
Nord irland
Nord korea
Nördliche Marianen
Norfolkin sel
Norwegen
Obervolta (ehem.)
Oman
Österreich
Ost-Jerusa lem
0sttimor (ehem.)
Pakistan
Palau
Panama (einschtießlich ehe-
malige Kanalzone)
Pa pua-Neuguinea
Pa raguay
Peru
Ph itippin en
Pitca i rn

Polen
Polynesien, Französisch-
Portuga I

Prfncipe-l
Puerto Rico
Ra's al-Chaima
R6un ion
Rhodesien (ehem.)
Riukiu-l n

Ruanda
Rumä n ien
Russische Föderation
Russland
Sa bah
Saba-l
Salomonen
Salomon-ln (Papua)
Sambia
Samoa
Samoa, amerikanisch
San Marino
San sibar
Säo Tom6 und Principe
Sarawa k
Saud i-Arabien
Schardscha
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien

Seychellen
Sierra Leone
Sikkim
Simbabwe
Singapur
Slowakei
Slowen ien
Somalia
Sous-le-Vent-ln
Spanien
Sri Lanka
St. Barth6lemy
St. Eustatius-l
St. Helena, Ascension und
Tristan da Cunha
St. Kitts und Nevis
St. Lucia
St. Martin-l (franz.)
St. Martin-l (niedert.)
St. Pierre und Miquelon
St. Vincent und die Grenadi-
nen
Südafrika
Sudan
Süd bo rn eo
Südgeorgien und die 5üdti-
chen Sandwichinseln
5üd-Grenadinen
Südkorea
Süd-Sandwich-ln
Südsuda n

Suriname
Svalba rd

Swasiland
Syrien, Arabische Republik
Tadschikistan
Tahiti-l
Taiwan
Tansania, Vereinigte Repubtik
Tasman ien
Teneriffa
Thailand
Tibet
Timor-Leste
Tobago-l
Togo
Tokela u

Tonga
Trinidad und Tobago
Tristan da Cunha-l
Tschad
Tschagos-ln
Tschechische Repubtik
Tuamotu- (Paumotu) ln
Tubuai-ln
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicosinseln
Tuva lu
Uganda
Ukraine
Umm a[-Kaiwain
Ungarn
U ruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela, Bolivarische Re-
pu btik
Verein. Arab. Emirate
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Vietnam
Wake-l

IN

ID

CN

rQ
IR

IE

IS
IL
IT
jM
lP
UM
YE

to
VI
VG

KY

KH

CM
CA

GB

ES

CV

FM

KZ

QA
KE

KG

KI

UM

cc
co
KM
CD

CG

KP

KR

XK
HR

CU

KW
MY
LA

FR

LS

LV

LB

LR

LY

LI

LT

LU

MO
MG
PT

MW
MY
MV
ML
MT
CN

GB

FR

MA
MH
FR

MR
MU
YT
MK

HM
XL

MX
UM
FM

PM
MD
FR

MN
ME
MS
MZ
MM
NA
NR

NP
NC

NZ

KN

NI

NL

NE

NG

NU

vc
GB

KP

MP
NF

NO

BF

OM
AT
PS

TL

PK

PW
PA

PG

PY

PE

PH

PN

PL

PF

PT

ST
US
AE

FR

zw
,P
RW

RO

RU

RU

MY
BQ
SB
PG

ZM
WS
AS
SM
TZ

ST
MY
SA
AE

SE

CH

SN

xs

sc
SL
IN

zw
SG

SK
sr
SO

PF

ES

LK

BL

BQ
SH

KN

LC

FR

sx
PM
vc

ZA
SD
ID

GS

GD

KR

GS

SS

SR

NO

SZ

SY

TJ

PF

TW
TZ

AU
ES

TH

CN

TL
TT

TG

TK
TO

TT

SH

TD

to
cz
PF

PF

TN

TR

TM
TC

TV
UG

UA
AE

HU

UY

UZ

VU
VA
VE

AE

US
GB

VN
UM
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CD

CF

CY

BY

PS

EH

WF

cx
KI

Weißrussla nd
Westjordan la nd
Westsahara

noch Anhang 1

Zaire, Rep. (ehem.)
Zentralafrikanische Republik
Zypern

Das Länderverzeichnis dient nur statistischen Zwecken. Aus den Bezeichnungen kann keine Bestätigung
oder Anerkennung des potitischen Status eines Landes oder der Grenzen seines Gebietes abgeleitet wer-
den.
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Art des Geschäfts

Beschreibung

Geschäfte mit Eigentumsübertragung (tatsächlich oder beabsichtigt) und mit Gegen-
leistung (finanziel[ oder andenirreitig); Ausnahme: die unter den Schlüsselnummern
2t - 23,29,77,72 und 81 zu erfassenden Geschäfte (axbxc).

- Endgüttiger Kauf/Verkauf (b)

- (berechnete) Ansichts- oder Probesendungen, Sendungen mit Rückgaberecht und
Kom m issionsgeschäft e (einsch tießtich Konsignationslager)

- Kompensationsgeschäfte (Tauschhandel)

- Finanzierungsleasing (Mietkau0 (')

- Sonstiges

Rücksendung von Waren und unentgetttiche Ersatzlieferungen von Waren, die bereits
erfasst wurden (d)

- Rücksendungvon Waren

- Ersatz für zurückgesandte Waren

- Ersatz (2. B. wegen Garantie) für nicht zurückgesandte Waren

- Sonstiges

Geschäfte mit Eigentumsübertragung, jedoch ohne Gegenleistung in Form von finan-
ziellen Leistu n gen oder Sach [eistu ngen (2. B. Hi lfslieferu n gen) (")

- Warenlieferungen im Rahmen von durch die Europäische Union ganz oder teilweise
fi nanzierten Hi lfsprogram men

- and ere Hi tfslieferungen öffentlicher Stetlen

- sonstige Hilfstieferungen (von privaten odervon nicht öffentlichen Ste[[en)

- sonstige Geschäfte (2.8. Geschenksendungen)

Warensendung zur Lohnveredelung to'ts)(kein Eigentumsübergang auf den Veredeler)

- Waren, die voraussichttich in den ursprüngtichen Versendungsmitgtiedstaat zurück-
gelangen

- Waren, die voraussichttich nicht in den ursprünglichen Versendungsmitgliedstaat
zurückgelangen

Warensendung nach Lohnveredelung {0'G) (kein Eigentumsübergang auf den
Veredeler)

- Waren, die in den ursprünglichen Versendungsmitgliedstaat zurückgelangen

- Waren, die nicht in den ursprünglichen Versendungsmitgliedstaat zurückgelangen

Anhang 2

Schtüssel-Nr.

11

72

73

74

t9

27

22

23

29

37

32

33

34

47

42

57
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noch Anhang 2

Spezielle, für nationale Zwecke kodierte Geschäfte (5chlüsselnummer "6")
- in Deutschland derzeit nicht belegt -

Warensendung im Rahmen gemeinsamer Verteidigungsprogramme oder anderer ge-
meinsamer zwischenstaatlicher Programme

- für militärische Zwecke

- für zivile Zwecke (2.B. Airbus; ausgenommen die unter Schlüsselnummern 11 bis 14
oder 19 zu erfassenden Geschäfte)

Geschäfte mit Lieferung von Baumateriat und technischen Ausrüstungen im Rahmen
von Hoch- oder Tiefbauarbeiten als Teil eines Generalvertrags, bei denen keine ein-
zelnen Waren in Rechnung gestellt werden, sondern eine einzige Rechnung den Ge-

samtwert der Waren erfasst. (h)

Andere Geschäfte, die sich den anderen Schtüsseln nicht zuordnen lassen

- Miete, Leihe und Operate-Leasing(i) über mehr als 24 Monate (j); ausgenommen die
unter den Schlüssetnummern 41 bis72 zu erfassenden Geschäfte

- Sonstige tk)

77

72

81

9l

99

Anmerkungen:

(') Hier ist die MehrzahI der Versendungen und Eingänge zu erfassen, d. h. die Geschäfte, bei denen das Eigentum zwischen Gebiets-
ansässigen und Gebietsfremden wechselt und eine Zahlung oder Sachleistung (Tauschhandel) erfolgt oder erfolgen wird.

Dies gitt auch für Bewegungen von Waren zwischen verbundenen Unternehmen oder an/von Verteilungszentren, selbst wenn keine
sofortige Bezahlung erfolgt. Ebenso fallen hierunter Verkäufe an Privatpersonen.

Einfuhren aus Nicht-EU-Ländern, die an der deutschen Grenze auf Antrag eines Fiskalvertreters in den zotlrechtlich freien Verkehr
überführt und dann sofort in ein anderes EU-Land verbracht werden, sind in der Versendungsmetdung unter der Schlüsselnummer
99 zu erfassen.

(b) Einschließlich Lieferungen von Ersatztellen und anderen Ersatzlieferungen gegen Entgelt sowie (Rück) Käufe deutscher Waren.

(') Finanzierungsleasing beinhattet Geschäfte, bei denen die Leasingraten so berechnet werden, dass sie den ganzen oder fast den
ganzen Warenwert abdecken. Die Vorteile und Risiken des Eigentums gehen auf den Leasingnehmer über; bei Vertragsende wird der
Leasingnehmer auch rechtlich Eigentümer der Waren.

(d) Rücksendungen und Ersatzlieferungen von Waren, die ursprünglich unter den Sch[üsselnummern 31 bis 34 und 77 bis 99 regis-
triert wurden, sind unter der entsprechenden Nummer zu erfassen. Die Rücksendung unveredelter Ware ist unter 51 anzumetden.

(") 
Die Schlüsselnummern 31 bis 14 kommen nur in Betracht, wenn bei einem Eigentumswechsel tatsächlich keine Gegenleistung in

irgendeiner Form erfotgt (wie z.B. bei einer Schenkung).

(0 Lohnveredelung umfasst Vorgänge (Verarbeitung, Aufbau, Zusammensetzen, Verbesserung, Renovierung usw.) mit dem Ziet der
Herstetlung einer neuen oder wirklich verbesserten Ware. Eine Neuzuordnung innerhalb der Warennomenklatur ist ein lndiz für eine
Lohnveredelung. Die vom Veredeler für eigene Rechnung vorgenommene Veredelung (,,Eigenveredelung") ist nicht unter diesen
Nummern zu erfassen, sondern unter Schlüsselnummer 11.

G) Reparaturen (und Wartungsarbeiten) sind von der Anmeldung befreit. Die Reparatur einer Ware führt zur Wiederherstellung ihrer
ursprünglichen Funktion oder ihres ursprünglichen Zustandes. Durch die Reparatur soll lediglich die Eetriebsfertigkeit der Ware auf-
rechterhalten werden; damit kann ein gewisser Umbau oder eine Verbesserung z. B. im Rahmen des technischen Fortschritts verbun-
den sein, die Art der Ware wird dadurch jedoch in keiner Weise verändert.

(h) Unter der Schlüsselnummer 81 sind nur jene Geschäfte zu erfassen, bei denen keine einzelnen Lieferungen in Rechnung gesteltt
werden, sondern eine einzige Rechnung den Gesamtwert derArbeiten erfasst. Wenn dies nicht der Fal[ ist, sind die Geschäfte unter
der Schlüsselnummer 1 1 zu erfassen.

(i)Unter Operate-Leasing versteht man alle Leasingverträge, die nicht Finanzierungsleasing (') sind.

0)Miete, Leihe, Operate-Leasing mit einer Dauer von unter 24 Monaten sind von der Anmeldung zur lntrahandelsstatistik befreit (sie-
he Anhang 4).

(k) siehe auch Anmerkung ("1
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Anhang 3a

Beispiele für Online-Anmeldungen in der Versendung

STATIS Statistischrs EundGrämt
Deutschhnd ,;. ,r," 1,.r.

E!EI" P ts'E b ür &'4
ileldungen

* ' Posrüon I

t AuskutrttspficnüO€,

BuFa./SlE u€ mummerlz us ats
0ö88888000790037

Firma Strass€ / Postlach
Guatav- Strasemann-
Rin9 ll
Po stl 8itsahl
65189

S€ndsn / Hrlle
Zurucks€tsen

! r ,on 4 ) l Hlnzuf0gen xopLrcn E'dot ' Entt"-.n übcrlcht

2 Monat Jahr
2011Fo-6

Ricitun9

lv**"d.,a§g
l0 Art llv

I

l-- o*I'r G- Lf1--

,lrr- d
I 13 Wargnnumm€r

lür Thermolormautomaten Iä4??rooo Affi

Urspr {'sg
oloo- 6

16 Ergenmasse rn vollen kg l7 Besondere Maßernherl

F3? A f-A
II Redrnungsbetrag rn rollen

Euro

F1rr5 A

l9 Statlstlscher Wert rn vollen
Euro

l'11.45 A

Best -Land
Stadl / Ort
Wbsbaden

STATIS St tistisch.r Bundaiämt
OGut3chhnd r ,!1,Irt. lri

lntrahandel Formularmeldung

I ntrahandel Formularmeldung

@'P
Senden /

Zurucksetsan

§ z ,on I ) ; Htuufi6- xoptGrctr ädot - Ertt"-"n übcrtcht

ts.EbE,&.1'
lleldung€n

K { Posrton 2

I Auskunltspfichtiter
BuFa./SteusmummoilT u sats
00888880m7qX)37

Firma

2 Monal

llr-6
Rrdltung

lv"r"""durrsE
I Best-Land

alNL 6
l3 Warannummer

la5o3oow Affi

l6 Elgsnmasse in vollen kg

l6e5o 
_-_ 

A

l8 R€chnunOsbetrag In vollen
Euro

Jahr
2011

t0AIl

Fi- s
Urspr -Reg

olöo 6

t7 Besondere

tg Slaistischer Werl rn vollen
Euro

F6Bso - 
A

Hil?e

Strasso / Posfad)
Gust6v,Stresmäntr-
Ring ll

OrtSladt
Wiesbäden

Posti€ltsahl
65r89

6 a l1
aus Stahl
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noch Anhang 3a

Beispiele für Online-Anmeldungen im Eingang

II STATIS StrtiJtirch.r 8u ndafl mt
OGutschhnd ;ll[mrtBale aEirELig r 1 S1lrde 9k l/rul€n

r!:rs l€7,q! 11!slerm6nr ünth
+ Abmeld€n

hxth6r3€r F crmlbr-€[L.r ] :i l:

kEungm Sandao,
Zwüctsacm

Hit{e

K'Posrton3 
[sr-r''Hrnultg- rocaca Mo- E-t-., aiücötdrt

2 Uonat

l@" p ß- E b Er & +3

Jair
mla

l0M
lil Ef F- rS

ttv
r-4

I A{rluill§Ift}ügd
BuFa/Stousmummsrrzusats
0688848{D079ü)37

Firma

ho- Ef

Ridltuf,0

lErr",,o -E
8 VGrs -Lild B€st{eg

a[Ar- 6 uloe Ef

l3 Wilennummer

bmlroio A EE

14 Ursp{ {ad
[öN #

l6 Eigenmasso in wllen k9[-a i7 Besondero Maßeinh€{

Fsoo A

§ad / Ort
W€sDilloo

Stassa / Postactr
Güstcv Slreffinn-
Rrtg , I
Posüeitail
65189

STATIS

6

Shtirtirch!r BundG$mt
Dcut3chhtrd

It Rscflnuogsbetrag in Yollen
Euro

FAo A

i9 Statstsdler Well an vollen
Euro

l76so A

illomnsfne itneblng r I StunCe 59 [!ndtn
,1lslal${ [ril?(.]Brr 6mtr

. Abmeldcn

6 q

@[" p 6".E b u &.n
Hilt8

Zuüctsct n

t0 A.t

151-- ES

Itv
lä-- d

8 Vers -l-md

.l6E- 6
Bc6t {eg.
oloz 6

l3 War6nf,umm€r

l81s36oro 
qffi ll Urspr ]-sd

IBE-d

l6 Eigenmsse in vollen k9

168-q
t7 BesonderB UaßBini€it

T-A
l8 Rodnungsbebag in vollen

Euro
19 §atstisdrer W.d in Ellen

Euro

@uq @rl q

llctOungfl

L
| 

' Posrton4 pr"*t ' N xloanlEgo roplcla Mo'E-t* ilrcrrart

2 Uonal

ho- Ef
Jahr
mla

Ridrluog

lEmril, Ed

I Au*unnslalcnülu
BuFa,/Stsuemumme/Z usatz
06838880007e0037

Fima Strasse / Postracrr
GüstaY-Stres€mnn-
Riog ll
PostelEahl
65189

Siad / Ort
Wbsbaden

I ntrahandel Formularmeldung

E
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Anhang 3b

Beispiele für Online-Anmeldungen von Drittanmeldern in der Versendung

STATIS Strtirtischcr Bundestmt
Dcutrch trnd li

I ntrahandel Formularmeldung fü r Drittanmelder

@. P ts E b E 4p.[r
Uetder leldrngd Hideis. Hrlte

! ---l

Fima

( r 
Posüon 1 p r ,o. I ) x xtr.,r{i,g- roptcm tludct - EirttGM ääcrkht

I tusl(uoltsDilcnqlGr 2 Monat Jahr
m1a

loM tt v

lil 6 h-s
Urspr {eg.
ulös- 6

l,t

Steuemummer Zusät- Bundesl F{
1113456r€10 lool- IC- g ho- g

§rasse / Postlacrr Versendung ,rg

$ad/On PostleEah!

F""k,r,l - F05r, .läe^- 6
l3 Warennummet

Klernbus Oeselmotol F?or1o11 AE
t6 Eigenmasse in vollen kg

T-A 6-- lit.a

i7 Besondere lraßeinheit

lMuslermann AG luusterrrng t

6

I Best-l-md

l8 Redmunqsbetag rn vollen
Euro

lso35o A

t9 §atstscfier Wert m vollen
Euro

151350 - A

lntrahandel Formularmeldung für Drittanmelder
I

STATIS Stitistitchs Esndcr.mt
0cutr(hhnd i il rr 

'.r 
lr,

IE@, p ß_

,,ff#", r#se H,te

I z von I ) ] rhzulüga xoptcrco idd' Emtcmc äbcrkht

2 ltonal

BundeslFA Fo 6
Jahr
mla

E D E,&.i
Metder lc5ÜnlH

x { 
Posßoß2

I Ars*ürfrs0üctti,er

6

§euernummer

1234567890
Zus ats

lool - lof- 6
Ftrma S:tasse / Posüadr

llilustermann AG lMusternng 1

Stad / Ofl

lF-'\J,r,1 

-

Posüeitsahl

F 5r,

'1'10 V

Ridl{un9

lv"*"d,,d[i]6
I Best-Land

alii- g
'13 Warennummer

'10 Arl llv
[r-- 6

l7 Besondere Maßeinheit

l]so-* a

Euro

6

Fsoslloo Am

Eiqsnmasse in vollen k9
r-- [il

l8 Rechoungsbelrag rn vollen
Euro
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noch Anhang 3b

Beispiele für Online-Anmeldungen von Drittanmeldern im Eingang

Drl.StAl lS Strtistirchcr Bund.tamt
0Gutschhnd

St€uernummer

hr3156?8ro

ZUSati BUndeSI FA

{oor Jo6 6
Strass€ / PosfacrrFtrma

fMu;t.rr.nn A-c - lt,lustemng'1

Stad,t I Ort PosllerEahl

lFranKu d [Eoab,

I
Sußorangen der Sorle llavel

Erngang '§
I Vers -Lmd

.lEs 6
'13 Warennummer

loeosloro A ffi

l6 Eigonmasse rn vollen kg

Foo -- A

l8 Recinungsbetrs9 rn !ollen
Euro

2 Monat

rr- d
Rrcitunq

I Vsrs -Land

"FF- 6
l3 Waronnummer

18t16?roo 8ffi
l6 Elggnmass€ rn vollen kq

Itl

loArt llv
F1-a F-d
Best -R€g

"lc r.f
" 1,.

l/a Urspr -Laod

IES- A

a

19 Slatastscher Wert ln voll€n
Euro

Jahr
2011

. 'l: ('i :r
. At,rrr,:l1t.rl

.il:r',r,l r,

@" e +
,rttl*Xt#"" 

Hinw€ise Hrlre

i.l : ,o. r ) r xt-rf -.gm xoplcruh lluttcr - Entlcmd Ou.-r.rr, 
I

2 Monat

Fo6
Jahr
20lil

EbE&.11
Melder 

'lel(,ungen

rl-
POS[On J

'l Auslunflspfirchtiger

boo -- A l3rb A

5TAl IS Stitistiich.§ Bündc3ämt
Dcutrrhhnd

@"pE
,rtT*X.I"" 

Hlmoi.s Hlr€

I Lon I t '' Htrzuli5cr xopleruh l'luttcr - Enttemn übcrtcht

E b E,&.fl
iletd€r llsllungen

K I 
Posrton 4

I Auskurttspäcibger
Steuernummer Zusatr Bundesl FA

1234567890 ho1 106 - g
Ffima Siasse / Postfactr

iMuste(mann AG iM""tffi, 1

Sladt / Orl Postleitrahl

lF"m,fr'1- foGrr-

Einqan9 6l5i6
-d
IJ E

t0 art tlv

Best -Rs9

oFr- 6
lil Urspr -Land

IER- 6
l7 Besonder€

1 000

t8 Rechnungsbotrag rn vollen
Euro

l9 Stat strscher W€rl rn voll€n
Euro

Flroo -A h-0430-A
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Anhang 4

Befreiungsliste
Befreit von der Anmeldung sind fotgende Waren:

a) Währungsgotd (2.8. Transaktionen zwischen Nationalbanken);

b) Gesetzliche Zahlungsmittel sowie Wertpapiere einschließlich Wertzeichen (auch Gutscheine), die zur
Bezahlung von Dienstleistungen, z. B. Porto, sowie von Steuern oder Nutzungsgebühren dienen;

c) Waren zur oder nach der vorübergehenden Verwendung (2.8. Miete, Leihe, Operate-Leasing), sofern a[
le fotgenden Bedingungen erfüttt sind:

7. eine Veredelung (vg[. Fußnote f) Anhang 2) ist weder geptant noch erfolgt,

2. die enruartete Dauer der vorübergehenden Venrrrendung beträgt höchstens 24 Monate,

3. die Versendung/der Eingang ist nicht als Lieferung/Erwerb für Umsatzsteuerzwecke zu erfassen;

z.B.: - Messe- und Ausstetlungsgut,

- Theaterdekorationen, Spielfilme,

- Karusselle, Jahrmarktsattraktionen,

- Berufsausrüstung,

- Waren, die zu einer kostenlosen Nachbesserung zum Verkäufer zurückgeschickt und im
Anschluss erneut ausgeliefert werden,

- Geräte und Ausrüstung für Versuche,

- Tiere für Wettbewerbe, Zucht, Rennen usw.,

- Waren, die zur Reparatur/Wartung von ausländischen Beförderungsmittetn, Behättern und
Lademittetn im lntand bestimmt sind und solche, die zur Reparatur/Wartung von deut-
schen Beförderungsmitteln, Behältern und Lademitteln im Ausland bestimmt sind sowie
Teile, die im Rahmen dieser Reparaturen/Wartungen ausgetauscht wurden,

- Umschließungen,

- Leihgut (Warenbewegung ohne Benutzungsentgelt), Mietgeschäfte und Operate Leasing,

- Geräte und Ausrüstung für das Baugewerbe,

- zu Prüfungs-, Anatyse- oder Versuchszwecken bestimmte Waren
(entsprechende Waren sind auch dann von der Anmeldung befreit, wenn sie nicht zurück-
gesandt werden, weil sie bei den Untersuchungen verbraucht wurden oder wirtschafttich
nicht mehr verwertbar sind);

Anmerkung:
Wird aufgrund einer Vertragsänderung die 24-Monatsfrist überschritten oder erfotgt nachträglich
ein Eigentumswechse[, so ist eine (nachträgtiche) Metdung für den Monat derVertragsänderung er-
fo rd ertich.

d) Warenbewegungen zwischen

- Deutschland und seinen territorialen Exklaven in anderen Mitgliedstaaten und

- einem Mitgtiedstaat und seinen territorialen Exklaven oder internationater Organisationen auf
deutschem Hoheitsgebiet;

Alnlerkuls
Zu den territorialen Exklaven gehören Botschaften sowie staatliche Streitkräfte, die außerhalb des
Hoheitsgebietes ihres Entsendelandes stationiert sind.
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e) Waren, die als Datenträger von individualisierten lnformationen (2.B. Konstruktionspläne oder Ge-

schäft su nterlagen) verwend et werd en, ei n sch ließ[ic h Software;

0 aus dem lnternet heruntergeladene Software;

C) unentgeltlich gelieferte Waren, die nicht Gegenstand eines Handelsgeschäfts sind, sofern die Waren-
bewegung ausschließlich mit der Absicht erfolgt, ein späteres Handelsgeschäft durch Vorführung der
Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen vorzubereiten oder zu unterstützen, wie z. B.:

- Werbematerial,

- Warenmuster;

h) Warensendungen zur oder nach der Reparatur (oder Wartung) und in diesem Zusammenhang ausge
baute Attteile oder eingebaute Neu-/Ersatzteile sowie ersetzte schadhafte Teile;

Anmerkun
Die Reparatur einer Ware führt zur Wiederherstellung ihrer ursprünglichen Funktion oder ihres ur-

sprünglichen Zustandes. Durch die Reparatur soll tedigtich die Betriebsfertigkeit der Ware aufrecht-
erhalten werden; damit kann ein gewisser Umbau oder eine Verbesserung verbunden sein, die Art der
Ware wird dadurch jedoch in keiner Weise verändert.

i) Beförderungsmittel während ihres Betriebs, einschließlich Trägerraketen für die Raumfahrt während
des Starts

Anmerkung:
Unter ,,Beförderungsmittet" versteht man auch Container und sonstige Lademittel, wie z.B. Pa]etten
und sonstige Mehrwegverpackungen. Auch bei eventuell zu zahlenden oder zurückzuerstattenden
Pfandkosten oder Aufrruendungen ähnlicher Wirkung, bleiben die Beförderungsmittel von der Anme[-
dung befreit.
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Anwendung des lntrastat - Erhebungssystems

Die nachfolgende Aufsteltung gibt an, welches Anmeldeverfahren (,,lntrastat" oder,,Zott") für die einzelnen
europäischen und ggf. außereuropäischen Gebiete zur Anwendung kommt.

Hintergrund für die unterschiedtichen Meldesysteme ist der besondere umsatzsteuer- oder zollrechtliche
Status dieser Gebiete.

An merkungen
t' 

Murtiniqr., Mayotte, Guadeloupe, Guayana (Franz.), R6union
2)

Neukaledonien, Polynesien, Wallis, Futuna

" St. B.rth6l"ry, St. Piene, Miquelon
a) Matlorca, Menorca, Formentera, lbiza
5) Fuerteventura, Gomera, Gran Canaria, Hierro, Lanzarote, La Palma, Teneriffa

EU-Mitgliedstaaten Besondere Teile des Hoheitsgebietes Anwendung des lntrastat- (,,lntrastat")
oder Zoltanmeldeverfahrens (,,Zoll")

Belgien I ntrastat
Bulgarien I ntrastat
Dänemark

Färöer I nseln

Grönland

I ntrastat
Zolt

Zolt
Deutsch [and
(inkl. Hetgoland)

Büsingen

I ntrastat

Zolt
Estland I ntrastat
Finnland

Aland-lnseln
I ntrastat

Zolt

Frankreich

überseeische D6partements 1)

überseeische Gebiete2) und

Gebietskörpersch aft en3)

I ntrastat

Zolt

Zolt

Zolt

Griechenland
Berg Athos

I ntrastat
Zolt

lrland I ntrastat
Italien

ital. Ufer des Luganer Sees

Livigno
Campione d'ltatia

I ntrastat
Zoll
Zoll

Zott

Kroatien I ntrastat
Lettla nd I ntrastat
Litauen I ntrastat
Luxemburg I ntrastat
Malta I ntrastat
Niederlande
(n ur europäische Gebiete)

I ntrastat

Österreich I ntrastat
Polen I ntrastat
Portugal
(inkt. Azoren und Madeira)

I ntrastat

Rumänien I ntrastat
Schweden I ntrastat
Stowakei I ntrastat
Slowenien I ntrastat
Spanien

Balearen4)

Kanarische lnse tn 5)

I ntrastat

I ntrastat

Zolt
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EU-Mitgliedstaaten Besondere Teile des Hoheitsgebietes
Anwendung des I ntrastat- (,,lntrastat")

oder Zollan meldeverfahrens (,,Zoll')

noch Spanien Ceuta und Melitla Zott

Tschechien I ntrastat

Ungarn I ntra stat

Vereinigtes Königreich

Kana tin seln6)

lnsel Man

Gibraltar

I ntrastat

Zolt

I ntrastat
Zott

Zypern
Akrotiri und Dheketia

Nordzypern

I ntrastat
I ntrastat

Zott

Übrige europäische Gebiete

Andorra Zolt

Liechtenstein Zott

Monaco I ntrastat

San Marino Zott

Vatikanstadt Zotl

noch Anhang 5

Anmerkungen 6)lersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm
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Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Die lntrahandelsstatistik dient dem Zweck, aktuelle Daten über den innergemeinschaftlichen Handel
Deutschlands in den vietfältigsten Gliederungen bereitzustellen. Solche Ergebnisse werden von den Ge-

meinschaftsorganen, den nationalen Regierungen, Wirtschafts- und Unternehmensverbänden, lnstituten
der Marktforschung und Marktbeobachtung sowie Unternehmen benötigt, um Analysen über die eigene eu-

ropäische Wettbewerbsfähigkeit, die lmport- und Exportabhängigkeit bei einzetnen Gütern und Branchen
sowie über Preisentwicklungen im lntrahande[ durchführen zu können. Das Zietder statistischen Beobach-
tung ist ausschließlich die Darstettung der tatsächlichen Warenbewegungen zwischen Deutschtand und
den anderen EU-Mitgliedstaaten. Nur wenn eine Ware von Deutschland in einen anderen Mitgliedstaat ge-

liefert oder aus einem anderen Mitgtiedstaat nach Deutschland verbracht wird, ist eine statistische Mel-
dung zur lntrahandelsstatistik abzugeben.

Rechtsgrund [agen, Auskunftspfticht

- Verordnung (EG) Nr. 63812004 des Europäischen Partaments und des Rates vom 31. Mär22004 überdie
Gemeinschaftsstatistiken des Warenverkehrs zwischen Mitgtiedstaaten und zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 3330/91 des Rates (ABl. L 102 vom 7.4.2004, S. 1) -GrundVO-, die zuletzt durch Verord-
nung (EU) M.65912074 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 (ABl. L 189 vom
27.6.2074, S. 128) geändert worden ist,

- Verordnung (EG) Nr. 798212004 der Kommission vom 18. November 2004 zur Durchführung derVerord-
nung (EG) Nr. 638/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken
des Warenverkehrs zwischen Mitgtiedstaaten und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1901/2000
und (EWG) Nr.3590192 der Kommission (ABt. L 343 vom 79.71,.2004, S. 3) -DurchführungsVo-, die zuletzt
durch die Verordnung (EU) Nr. 709312013 der Kommission vom 4. November 2073 (ABl. L 294 vom
6.77.2073, S. 28) geändert worden ist,

- Verordnung (EWG) Nr. 2658187 des Rates vom 23. Juti 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomen-

klatur sowie den Gemeinsamen Zotltarif (ABt. L 256 vom 7.9.7987, S. 1) in der jeweits gettenden Fassung,
- Verordnung (EU) Nr. 77061201,2 der Kommission vom 27. November 201.2 zur Durchführung derVerord-

nung (EG) Nr.47712009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken des

Außenhandets mit Drittländern hinsichttich der Aktuatisierung des Verzeichnisses der Länder und Gebiete
(ABt. L 328 vom 28.77.2072,5.7),

- Außenhandelsstatistikgesetz (AHStatGes) in der im Bundesgesetzbtatt TeiI lll, Gliederungsnummer 7402-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artiket 10 des Gesetzes vom 25. Aprit2007
(BGBI. I S. 594) geändert worden ist,

- Außenhandelsstatistik-Durchführungsverordnung (AHStatDV) in der Fassung der Bekanntmachung vom
29.luli 1994 (BGBt. I S. 1993), die zuletzt durch Artiket 2 Absatz 16 des Gesetzes vom 6. Juni 2013 (BGBt.

I S. 1482) geändert worden ist,
. Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22.lanuar 1987 (BGBl. I S. 462,565), das zuletzt durch Artikel 13 des

Gesetzes vom 25. Juti 2013 (BGB[. I 5.2749) geändert worden ist.

Erhoben werden die Angaben zu Artikel 9 GrundVO.

Für die lntrahandelsstatistik besteht Auskunftspfticht, weit nur so sichergesteItt werden kann, dass ver[äss-
liche und verwertbare statistische Ergebnisse erziett werden.

Die Auskunftspfticht ergibt sich aus Artike[ 7 GrundVO in Verbindung mit § 18 Absatz 1 und § 15 BStatG.

Wer an einem innergemeinschaft[ichen Warenverkehr beteitiS und für die Bereitstellung der lnformationen
für lntrastat verantwortliche Partei ist, ist auskunftspftichtig.
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Voraussetzung dafür ist, dass diese Partei bei der Versendung im Absendemitgliedstaat oder beim Eingang
i m Eingangsmitgliedstaat mehruyertsteuerpflichtig ist und entweder

a) den Versendungs- oder Lieferungsvertrag geschlossen hat (reine Beförderungsverträge ausgenommen)
oder andernfalls

b) die Versendung oder Entgegennahme der Waren vornimmt oder vornehmen lässt
oder andernfalls

c) im Besitz der beförderten Waren ist.

Von der Auskunftspflicht ist sie befreit, wenn der jährliche Wert des innergemeinschafttichen Waren-
verkehrs pro Verkehrsrichtung (Versendung oder Eingang) 500 000 Euro nicht überschritten hat (Artiket 10
GrundVO in Verbindung mit § 30 Absatz 4 AHStatDV). Wird die Wertgrenze von 500 000 Euro wieder über-
schritten, entsteht die Metdepflicht erneut. Der Auskunftspflichtige hat die Daten über die betreffenden Wa-
renverkehre von dem Monat an zu übermitteln, in dem die Wertgrenze überschritten wird (Artikel 13 Absatz
2 Buchstabe b DurchführungsVO).

Über die Befreiung wie auch über das Wiederaufteben der Metdepflicht ergeht keine gesonderte Mitteilung.

Nicht anzumelden sind alte Warenbewegungen, die in der Befreiungstiste aufgeführt sind (siehe Artiket 2 in
Verbindung mit Anhang I der DurchführungsVO).

Der Auskunftspflichtige, der die vom INTRASTAT-system vertangten lnformationen zu erteilen hat, kann die-
se Aufgabe an einen Dritten übertragen, wobei er diesem Dritten alle zur Erfüllung seiner Auskunftspflicht
notwendigen lnformationen liefern muss. Der Auskunftspflichtige selbst bteibt aber trotz dieser übertra-
gung für die Erteitung der Auskunft verantwortlich (Artiket Z Absatz 2 GrundVO).

Nach § 11a Absatz 2 BStatG sind atte Unternehmen und Betriebe verpflichtet, ihre Meldungen auf elektro-
nischem Weg an die statistischen Amter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Amtern zur
Verfügung geste[lten Online-Verfahren zu nutzen. lm begründeten Einzelfatt kann eine zeitlich befristete
Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Verpflich-
tung die geforderten Auskünfte zu erteilen, bteibt iedoch weiterhin bestehen.

Nach § 15 Absatz 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Aus-
kunftserteitung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in einigen
ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefä[[en dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit derAufgabe
unabhängiger wissenschaftticher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzetanga-
ben dann zurVerfügung zu ste[[en, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhättnis-
mäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet wer-
den können.

Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26.Juni 2013 (BGB[. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artiket 5 des Gesetzes vom 21. Juli 2Ot4
(BGBl. I S. 1066) geändert worden ist, werden der Monopolkommission für die Begutachtung der Ent-
wicklung der Unternehmenskonzentration zusammengefasste Einzetangaben über die Vomhundertanteite
der größten Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder fachlichen Teile von Unternehmen des je-
weiligen Wirtschaftsbereichs übermittelt. Hierbei dürfen die zusammengefassten Einzelangaben nicht we-
niger als drei Einheiten betreffen und keine Rückschlüsse auf zusammengefasste Angaben von weniger als
drei Einheiten ermöglichen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.
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H ilfsmerkmale, Statisti kregister

Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen sowie die von der Steuerverwaltung zugeteilte ldentifikati-
onsnummer (Artikel 5 DurchführungsVO) sind Hilfsmerkmate, die ledigtich der technischen Durchführung
der Erhebung dienen.

Name und Anschrift des Unternehmens, die Unternehmens- und die ldentifikationsnummer der Steuer-

venvaltung werden zur Führung der Adressdateien nach Artiket 8 GrundVO venruendet und dürfen in das Un-

ternehmensregister für statistische Venrvendungszwecke (Statistikregister) aufgenommen werden. Rechts-
grundlagen hierfür sind § 13 BStatG und die Verordnung (EG) Nr. 77712008 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. Februar 2008 (ABt. L 61 vom 5.3.2008, S. 6).
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